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Dekret vom 8. November 2019
„Genehmigung der technischen Brandschutzvorschriften für die Planung, den Bau und den Betrieb der mit gasförmigen Brennstoffen betriebenen Wärmeanlagen.“


(Amtsblatt Nr. 273 vom 21.11.2019)


Gestützt auf das Gesetz Nr. 186 vom 1. März 1968 mit „Bestimmungen über die Herstellung von elektrischen und elektronischen Materialien, Geräten, Maschinen, Installationen und Anlagen“;
gestützt auf das Gesetz Nr. 1083 vom 6. Dezember 1971 mit „Vorschriften für eine sichere Nutzung von Brenngas“ und spätere Änderungen;
gestützt auf das gesetzesvertretende Dekret Nr. 139 vom 8. März 2006 zur „Neuordnung der Bestimmungen über die Funktionen und Aufgaben der staatlichen Feuerwehr gemäß Artikel 11 des Gesetzes Nr. 229 vom 29. Juli 2003“ und spätere Änderungen;
gestützt auf das gesetzesvertretende Dekret Nr. 81 vom 9. April 2008 zur „Umsetzung des Artikels 1 des Gesetzes Nr. 123 vom 3. August 2007 über den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz“ und spätere Änderungen;
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95/EG;
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates;
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG;
gestützt auf das gesetzesvertretende Dekret Nr. 85 vom 19. Mai 2016 zur „Umsetzung der Richtlinie 2014/34/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen“;
gestützt auf das gesetzesvertretende Dekret Nr. 106 vom 16. Juni 2017 zur „Anpassung der nationalen Rechtsvorschriften an die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates“;
gestützt auf das Dekret Nr. 151 des Präsidenten der Republik vom 1. August 2011 über die „Regelung zur Vereinfachung der Verfahrensvorschriften für den Brandschutz gemäß Artikel 49 Absatz 4c des Gesetzesdekrets Nr. 78 vom 31. Mai 2010, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2010“;
gestützt auf das Dekret des Ministers des Innern vom 30. November 1983 über „Begriffe, allgemeine Definitionen und grafische Brandschutzsymbole“, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 339 vom 12. Dezember 1983;
gestützt auf das Dekret des Ministers des Innern vom 12. April 1996 betreffend die „Genehmigung der technischen Brandschutzvorschrift für die Planung, den Bau und den Betrieb der mit gasförmigen Brennstoffen betriebenen Wärmeanlagen“, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 103 vom 4. Mai 1996;
gestützt auf das Dekret des Ministers des Innern, im Einvernehmen mit dem Minister für Arbeit und Sozialfürsorge, vom 10. März 1998 über „Allgemeine Kriterien für die Brandsicherheit und das Notfallmanagement am Arbeitsplatz“, veröffentlicht in der ordentlichen Beilage Nr. 64 zum Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 81 vom 7. April 1998;
gestützt auf das Dekret des Ministers des Innern vom 16. Februar 2007 über die „Klassifizierung der Feuerwiderstandsklasse von Bauprodukten und Bauteilen für Bauwerke“, veröffentlicht in der ordentlichen Beilage Nr. 87 zum Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 74 vom 29. März 2007;
gestützt auf das Dekret des Ministers des Innern vom 9. März 2007 über die „Feuerwiderstandseigenschaften von Bauwerken in betrieblichen Einrichtungen, die der Kontrolle durch die staatliche Feuerwehr unterliegen“, veröffentlicht in der ordentlichen Beilage Nr. 87 zum Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 74 vom 29. März 2007;
gestützt auf das Dekret des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung Nr. 37 vom 22. Januar 2008 betreffend die
„Verordnung zur Umsetzung von Artikel 11m Absatz 13 Buchstabe a des Gesetzes Nr. 248 vom 2. Dezember 2005 zur Neuordnung der Bestimmungen über Tätigkeiten zur Installation von Anlagen im Inneren von Gebäuden“, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 61 vom 12. März 2008;
gestützt auf das Dekret des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 16. April 2008 betreffend „Technische Vorschriften für die Planung, den Bau, die Abnahme, den Betrieb und die Überwachung der Bauwerke, Verteilernetze und Direktleitungen für Erdgas mit einer Dichte von höchstens 0,8“, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 107 vom 8. Mai 2008;
gestützt auf das Dekret des Ministers des Innern vom 7. August 2012 betreffend die „Bestimmungen zur Einreichung der Anträge für die Brandschutzverfahren und zu den einzureichenden Unterlagen gemäß Artikel 2 Absatz 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 151 vom 1. August 2011“, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 201 vom 29. August 2012;
gestützt auf das Dekret des Ministers des Inneren vom 20. Dezember 2012 zur „Genehmigung der technischen Brandschutzvorschriften für die aktiven Brandschutzsysteme, die in betrieblichen Einrichtungen installiert sind, die der Brandschutzkontrolle unterliegen“, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 3 vom 4. Januar 2013;
in der Erwägung, dass es notwendig ist, die Brandschutzvorschriften für die mit gasförmigen Brennstoffen betriebenen Wärmeanlagen mit einer Wärmeleistung über 35 kW gemäß Dekret des Ministers des Innern vom 12. April 1996 zu aktualisieren;
nach Anhörung des technisch-wissenschaftlichen Zentralausschusses für Brandschutz gemäß Artikel 21 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 139 vom 8. März 2006;
unter Beachtung des Informationsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535;
wird das folgende Dekret erlassen:
Artikel 1
Anwendungsbereich
1. Die im vorliegenden Dekret enthaltenen Bestimmungen finden Anwendung auf die Planung, den Bau und den Betrieb der zivilen, nicht für Haushalte bestimmten Wärmeanlagen mit einer Wärmeleistung über 35 kW, die mit Brenngasen der 1., 2. und 3. Gasfamilie mit einem Druck von höchstens 0,5 bar betrieben werden und zu folgenden Zwecken dienen:
a) Klimatisierung von Gebäuden und Räumen;
b) Erzeugung von Warmwasser, Heißwasser und/oder Dampf;
c) Backen von Brot und anderen ähnlichen Erzeugnissen (Öfen) sowie andere handwerkliche Verarbeitungsbetriebe;
d) Wäschereinigung und Sterilisation;
e) Kochen von Lebensmitteln (Küchen) und Geschirrspülen, auch im Rahmen der gewerblichen Gemeinschaftsverpflegung und ähnlicher Bereiche.
2. Dieses Dekret findet keine Anwendung auf:
a) Anlagen, die eigens dafür gebaut werden, in industrielle Arbeitsprozesse integriert zu werden;
b) Verbrennungsanlagen;
c) Anlagen, die aus Katalytöfen bestehen;
d) Anlagen, die aus Geräten des Typs A bestehen, ausgenommen Geräte für die Beheizung mit Heizstrahlern.
3. Mehrere gasbetriebene Geräte (im Folgenden als „Geräte“ bezeichnet), die im selben Raum oder in direkt miteinander verbundenen Räumen installiert sind, werden als eine einzige Anlage angesehen, deren Wärmeleistung sich aus der Summe der Wärmeleistungen der einzelnen dort installierten Geräte ergibt; überschreitet diese Summe 35 kW, fällt der Raum, in dem sie sich befinden, ungeachtet der jeweiligen Wärmeleistung jedes einzelnen Geräts für die Zwecke der Brandschutzmaßnahmen in den Anwendungsbereich des vorliegenden Dekrets. Bei der Berechnung der Gesamtwärmeleistung innerhalb einer einzelnen Wohneinheit werden Haushaltsgeräte mit einer Wärmeleistung von jeweils nicht mehr als 35 kW, wie Kochherde, Öfen, offene Kamine, Heizkörper, Einfamilien-Warmwasserbereiter, Boiler und Waschmaschinen, nicht berücksichtigt. Die Gasanlagen, an die diese Geräte angeschlossen sind, müssen jedoch in jedem Fall im Einklang mit den einschlägigen geltenden technischen Normen oder gleichwertigen technischen Spezifikationen ausgeführt sein.
4. Mehrere im Freien installierte Geräte gelten nicht als eine einzige Anlage.
5. Die Vorschriften des vorliegenden Dekrets gelten für neue Anlagen. Auf die bestehenden Anlagen finden die spezifischen Bestimmungen Anwendung, die in Artikel 5 und in dem in Artikel 3 genannten Anhang 1 angegeben sind.
Artikel 2
Ziele
1. Für die Zwecke des Brandschutzes und zur Erreichung der vorrangigen Sicherheitsziele in Bezug auf den Schutz von Personen und Sachwerten und die Sicherheit der Rettungskräfte gegenüber Brand- und/oder Explosionsgefahren werden die Anlagen gemäß dem vorstehenden Artikel derart ausgeführt, dass:
· im Falle der ungewollten Freisetzung von Brenngasen gefährliche Ansammlungen des Brenngases in den Aufstellungsräumen und in den direkt mit ihnen verbundenen Räumen verhindert werden;
· Schäden an Personen im Falle eines Unfalls begrenzt werden;
· Schäden an den Räumen begrenzt werden, die sich in der Nähe der Räume befinden, in denen die Anlagen installiert sind;
· sichergestellt ist, dass die Rettungsmannschaften die Möglichkeit haben, sicher zu arbeiten.
Artikel 3
Technische Vorschriften
1. Zur Erreichung der beschriebenen Ziele werden die technischen Brandschutzvorschriften gemäß Anhang 1 angenommen, der wesentlicher Bestandteil dieses Dekrets ist.
2. Die Anlagen, die Gegenstand des vorliegenden Dekrets sind, müssen nach den im Dekret des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung Nr. 37 vom 22. Januar 2008 festgelegten Verfahrensweisen im Einklang mit den einschlägigen geltenden technischen Normen oder gleichwertigen technischen Spezifikationen und unter Verwendung der ggf. von den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften vorgeschriebenen Produkte ausgeführt und betrieben werden.
3. Die technischen Spezifikationen, die in den Bereich des vorliegenden Dekrets fallen, sind in Anhang 2 angegeben, der wesentlicher Bestandteil dieses Dekrets ist.
Artikel 4
Verwendung von Brandschutzprodukten
1. Die Brandschutzprodukte, die im Anwendungsbereich des vorliegenden Dekrets verwendet werden, müssen:
a) unter der Verantwortung des Herstellers gemäß den geltenden Verfahren eindeutig gekennzeichnet sein;
b) in Bezug auf die angeforderten Leistungen und die vorgesehene Verwendung qualifiziert sein;
c) von dem Verantwortlichen der betrieblichen Einrichtung oder von dem Verantwortlichen für die Ausführung der Arbeiten durch Erwerb und Überprüfung der Kennzeichnungs- und Qualifizierungsunterlagen akzeptiert werden.
2. Die Verwendung der Brandschutzprodukte ist zulässig, wenn diese im Einklang mit dem vorgesehenen Verwendungszweck verwendet werden und den von dem vorliegenden Dekret geforderten Leistungen entsprechen und wenn sie:
a) den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften entsprechen;
b) falls sie nicht in den Anwendungsbereich von Gemeinschaftsvorschriften fallen, den entsprechenden geltenden nationalen Bestimmungen entsprechen, die bereits das Informationsverfahren gemäß Richtlinie (EU) 2015/1535 mit positivem Ergebnis durchlaufen haben;
c) falls sie nicht in den Buchstaben a und b genannt werden, zur Verwendung unter denselben Bedingungen, die es gestatten, ein Brandschutzniveau sicherzustellen, das dem in den technischen Vorschriften im Anhang des vorliegenden Dekrets vorgeschriebenen Niveau entspricht, rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei in Verkehr gebracht worden sind oder ihren Ursprung in einem EFTA-Staat haben, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, und dort rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind.
3. Die Gleichwertigkeit des von den in Absatz 2 genannten Brandschutzprodukten garantierten Schutzniveaus wird erforderlichenfalls vom Minister des Innern unter Anwendung der von der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 vorgesehenen Verfahren und, ab dem 19. April 2020, der von der Verordnung (EU) 2019/515 über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, vorgesehenen Verfahren beurteilt.
Artikel 5
Bestimmungen für bestehende Anlagen
1. Bestehende Anlagen, mit Ausnahme der in den Absätzen 2 und 3 genannten Anlagen, müssen an die vorliegenden Bestimmungen angepasst werden.
2. Bei den zum Zeitpunkt des Erlasses des vorliegenden Dekrets bereits bestehenden Anlagen mit einer Wärmeleistung über 116 kW, die von den zuständigen Stellen der staatlichen Feuerwehr auf der Grundlage der früher geltenden Rechtsvorschriften zugelassen und/oder genehmigt wurden, ist keine Anpassung erforderlich, und zwar auch nicht im Falle der Erhöhung der Wärmeleistung, sofern es sich um eine einmalige Erhöhung handelt, die die bereits zugelassene oder genehmigte Wärmeleistung um nicht mehr als 20 % überschreitet.
3. Bei den zum Zeitpunkt des Erlasses des vorliegenden Dekrets bereits bestehenden Anlagen mit einer Wärmeleistung über 35 kW und bis 116 kW, die im Einklang mit den früher geltenden Rechtsvorschriften ausgeführt wurden, ist keine Anpassung erforderlich, und zwar auch nicht im Falle der Erhöhung der Wärmeleistung, sofern es sich um eine einmalige Erhöhung handelt, die die bereits vorhandene Wärmeleistung um nicht mehr als 20 % überschreitet und die nicht dazu führt, dass die Wärmeleistung mehr als 116 kW beträgt.
4. Nachträgliche Erhöhungen der Wärmeleistung, die bei den in den vorstehenden Absätzen genannten Anlagen vorgenommen werden, oder einmalige Erhöhungen um einen Prozentsatz, der den in den vorstehenden Absätzen genannten Grenzwert überschreitet, oder die Umstellung auf den Betrieb mit einem gasförmigen Brennstoff von Anlagen mit einer Wärmeleistung über 35 kW erfordern die Anpassung an die Bestimmungen dieses Dekrets. Bei den Betrieben, die den Brandschutzvorschriften unterliegen, werden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.
Artikel 6
Schlussbestimmungen
1. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 5 verlieren alle vom Ministerium des Innern auf diesem Gebiet erteilten vorherigen Bestimmungen mit dem Inkrafttreten dieses Dekrets ihre Gültigkeit.
2. Das vorliegende Dekret tritt dreißig Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Italienischen Republik in Kraft.
Rom, den 8. November 2019

Der Minister: LAMORGESE
[image: ]
Der Minister des Innern


Anhang 1
(Artikel 3 Absatz 1)

Teil 1	Begriffe und Begriffsbestimmungen
1. Bezüglich der Begriffe, Begriffsbestimmungen und Maßtoleranzen wird auf das Dekret des Ministers des Innern vom 30. November 1983 und spätere Änderungen verwiesen. Ferner werden für die Zwecke der vorliegenden technischen Vorschriften die folgenden weiteren Begriffsbestimmungen und entsprechenden Gemeinschaftsvorschriften angeführt.
a. Lüftung: Luftwechsel, der sowohl für die Abführung der Abgase als auch zur Vermeidung von Gemischen mit einem gefährlichen Gehalt an unverbrannten Gasen erforderlich ist.
b. Lüftungsöffnungen: Öffnungen mit einer Fläche von jeweils mehr als 0,01 m² , die die Lüftung der Aufstellungsräume garantieren und derart ausgeführt und angeordnet sind, dass die Entstehung von Gasansammlungen ungeachtet der Form der Decke verhindert wird. Die Lüftungsöffnungen können ständige oder gesteuerte Lüftungsöffnungen sein.
b.1 Ständige Lüftungsöffnungen: Lüftungsöffnungen ohne Türen, Fenster oder sonstige Schließvorrichtungen. Der Schutz dieser Öffnungen mit Metallgittern, Netzen und/oder Regenschutzklappen ist unter der Bedingung zulässig, dass die Nettolüftungsfläche nicht hierdurch reduziert wird.
b.2 Gesteuerte Lüftungsöffnungen: Lüftungsöffnungen mit Fenstern, die gesteuert von einer Gaswarn- und Brandmeldeanlage geöffnet werden. Im Falle des Betriebs mit Gasen mit einer Dichte über 0,8 sind gesteuerte Lüftungsöffnungen nicht zulässig.
c. Brandschutzkanal: belüftetes Bauteil, dessen eine Raumdimension die anderen beiden überwiegt und das ausschließlich zum passiven Schutz der Gasleitungen der internen Anlage dient.
d. Gasgerät: Gerät für die Erzeugung thermischer Energie.
d.1 Gerät des Typs A: Gerät, dessen Anschluss an einen Schornstein/Rauchabzug oder eine Vorrichtung zum Abführen der Abgase aus dem Aufstellungsraum des Geräts ins Freie nicht vorgesehen ist. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellungsraum entnommen und die Abgase werden in den Aufstellungsraum geleitet.
d.2 Gerät des Typs B: Gerät, dessen Anschluss an einen Schornstein/Rauchabzug oder eine Vorrichtung zum Abführen der Abgase aus dem Aufstellungsraum des Geräts ins Freie vorgesehen ist. Die Verbrennungsluft wird dem Aufstellungsraum entnommen und die Abgase werden aus dem Aufstellungsraum ins Freie abgeführt.
d.3 Gerät des Typs C: Gerät, dessen Verbrennungskreislauf (Entnahme der Verbrennungsluft, Brennkammer, Wärmeaustauscher und Abführung der Abgase) gegenüber dem Aufstellungsraum dicht ist. Die Verbrennungsluft wird von außen zugeführt und die Abgase werden aus dem Aufstellungsraum ins Freie abgeführt.
e. Lüftungs- und Heizungsrohre: Die Rohre für den Transport der aufbereiteten Luft und/oder zum Abführen der Abluft aus den beheizten Räumen und/oder zum Ansaugen der Außenluft durch einen Warmlufterzeuger.
f. Gasleitungen: Gesamtheit der miteinander verbundenen Rohre, Bögen, Anschlussstücke und Armaturen für die Verteilung des Gases. Die Rohre, die Gegenstand der vorliegenden technischen Vorschriften sind, gehören einem der nachstehenden Typen an, die im Dekret des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 16. April 2008 definiert sind:
f.1 Rohre des 6. Typs: Rohre mit einem maximalen Betriebsdruck von mehr als 0,04 bar (0,004 MPa) und höchstens 0,5 bar (0,05 MPa);
f.2 Rohre des 7. Typs: Rohre mit einem maximalen Betriebsdruck von höchstens 0,04 bar (0,004 MPa).
g. Vorraum: Raum mit trennenden Bauteilen/Elementen mit vorgegebenen Eigenschaften in Bezug auf Feuerwiderstand und/oder Lüftung:
g.1 Vorraum des Typs 1: Raum mit trennenden Bauteilen/Elementen mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 30 mit Türen EI 30;
g.2 Vorraum des Typs 2: Raum mit trennenden Bauteilen/Elementen mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 60 mit Türen EI 60;
g.3 Vorraum des Typs 3: Vorraum des Typs 2 mit den folgenden weiteren Eigenschaften:
· Nettogrundrissfläche von mindestens 2 m²;
· ständige Lüftungsöffnungen mit einer Gesamtfläche von mindestens 0,5 m² in der Außenwand. Alternativ ist bei Geräten, die mit einem Gas mit einer Dichte von höchstens 0,8 betrieben werden, die Verwendung eines Lüftungskanals mit einem Querschnitt von mindestens 0,1 m² zulässig; im Falle von unterirdischen Räumen muss der Lüftungskanal auf Höhe der Bezugsebene ins Freie münden, auch ohne dass es eines angrenzenden Vorraums bedarf.
h. Brenngas: jeder Brennstoff, der sich bei einer Temperatur von 15 °C und einem absoluten Druck von 1013 mbar im gasförmigen Zustand befindet, wie es die geltenden technischen Normen festlegen.
i. Warmlufterzeuger mit Direktwärmetausch: Gerät zum Erwärmen der Luft durch die Erzeugung von Wärme in einer Brennkammer und Wärmetausch über die Wände des Wärmetauschers ohne Flüssigkeit als Medium, bei dem einer oder mehrere Ventilatoren für den Luftstrom sorgen.
j. Mantelrohr: Schutzrohr, in dem eine Gasleitung verläuft.
k. Interne Anlage: Gesamtheit der Rohrleitungen, Komponenten und Armaturen (z. B. Ventile, Verbindungsstücke, Anschlussstücke, Verschlüsse) für die Verteilung des Gases vom Übergabepunkt bis zum Anschluss der Gasgeräte (nicht eingeschlossen). Die interne Anlage umfasst die Gesamtheit der sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gebäudehülle installierten Rohrleitungen.
l. Nicht für Haushalte bestimmte zivile Anlage: Gasanlage zur Versorgung von mindestens einem Gerät mit einer maximalen Nennwärmeleistung über 35 kW oder von mehreren zu einer Batterie gekoppelten Geräten mit einer Gesamtwärmeleitung über 35 kW. Die Anlage dient zu einem oder mehreren der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis e aufgeführten Zwecke.
m. Anlage für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung und ähnliche Bereiche: Anlage zur Versorgung von betrieblichen Einrichtungen, die unter anderem Sektoren wie Fremdenverkehr und Hotelgewerbe, Bewirtungsgewerbe, Bargewerbe, große Restaurantketten, Gemeinschaftseinrichtungen sowie öffentliche und private Einrichtungen angehören. Des Weiteren sind unter „ähnliche Bereiche“ unter anderem Konvente, Klubs und Vereine zu verstehen.
n. Wärmeanlage: Gesamtheit aus der internen Anlage, den Geräten und den eventuellen Zubehöreinrichtungen, die zur Wärmeerzeugung dienen.
o. Zweckgebundener Brandschacht: Brandschacht gemäß der Begriffsbestimmung unter Punkt 1.8 des Dekrets des Ministers des Innern vom 30. November 1983, in den nur die Öffnungen des Aufstellungsraums der Wärmeanlage münden. Als zweckgebundener Brandschacht gilt auch ein Brandschacht, der mit zu anderen Zwecken genutzten Räumen verbunden ist, die sich auf demselben Geschoss wie der Aufstellungsraum der Wärmeanlage befinden, sofern die Verbindungen mit Schließvorrichtungen mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse EI 60 versehen sind. Die Abmessungen und die Geometrie des Brandschachts können auf die erforderliche Lüftung ausgelegt sein bzw. im Einklang mit den Vorgaben unter Punkt 1.8 des Dekrets des Ministers des Innern vom 30. November 1983 stehen, vorbehaltlich einer minimalen geradlinigen Begrenzung auf der Böschung.
p. Raum außerhalb des Gebäudes: Raum im Freien, auch angrenzend an das beheizte Gebäude, jedoch außerhalb der Gebäudehülle und baulich getrennt. Eine Wand des außenliegenden Raums kann eine Wand des beheizten Gebäudes sein oder an eine Wand dieses Gebäudes angrenzen. Als Räume außerhalb des Gebäudes gelten auch Räume auf dem Flachdach des beheizten Gebäudes, sofern sie keine gemeinsamen Wände haben und die Gebäudedecke mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder mindestens der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt ist.
q. Oberirdischer Raum: Raum, dessen Fußboden mindestens auf der Höhe der Bezugsebene liegt (siehe Tafel Nr. 1).
r. Unterirdischer Raum: Raum, dessen Deckenunterkante weniger als +0,6 m über der Bezugsebene liegt (siehe die Tafeln Nr. 2A, 2B und 2C) und der die folgenden weiteren Merkmale aufweist:
r.1 Unterirdischer Raum des Typs A: unterirdischer Raum, dessen Fußboden höchstens 5 m unterhalb der Bezugsebene liegt;
r.2 Unterirdischer Raum des Typs B: unterirdischer Raum, dessen Fußboden auf einer Höhe zwischen –5 m und –10 m unterhalb der Bezugsebene liegt.
s. Raum im Tiefparterre: Raum, der weder als oberirdisch noch als unterirdisch definiert werden kann (siehe Tafel Nr. 3).
t. Dunkelstrahler: Gerät zur Raumheizung durch Wärmestrahlung, das aus einer einteiligen Baueinheit mit einem Strahlungsrohr oder einem Strahlungskreislauf, ggf. einem Reflektor und zugehörigen Halterungen, ggf. einem Wärmetauscher, einem Brenner, einem Ventilator, Sicherheitseinrichtungen, einer Schalt- und Kontrolltafel, einem Programmiergerät und entsprechendem Zubehör besteht.
u. Strahlungsband: Gerät zur Raumheizung durch Wärmestrahlung bestehend aus einer Wärmeerzeugungseinheit und einem Kreislauf aus Strahlungsrohren zur Verteilung der Wärme. Die Wärmeerzeugungseinheit besteht aus einem Brenner, einem Abzugsventilator, einer Brennkammer, einer Umluftkammer, einer Rauchabzugsleitung, Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen, einem Differenzdruckwächter und ggf. einem positiven Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung.
v. Außenwand: Wand, die an eine im Freien liegende Fläche oder öffentliche oder private Straße bzw. – bei unterirdischen Räumen – an einen eigenen, mindestens 0,6 m breiten Brandschacht angrenzt, dessen Horizontalschnitt in seiner Nettofläche mindestens der geforderten Belüftungsfläche entspricht und der auf der Oberseite in eine im Freien liegende Fläche oder (öffentliche oder private) Straße mündet.
w. Bezugsebene: Ebene der öffentlichen oder privaten Zufahrtsstraße bzw. der Fläche im Freien, an die die Außenwand angrenzt, in der sich die Lüftungsöffnungen befinden.
x. Wärmeleistung (Q)[kW]: pro Zeiteinheit umgewandelte Wärmemenge, die dem Produkt aus den Volumen- oder Massenströmen und dem Heizwert entspricht, wobei der untere Heizwert oder – in Sonderfällen – der obere Heizwert zugrunde gelegt wird. Einheit kW.
y. Nennwärmeleistung (Qn)[kW]: vom Hersteller angegebene Wärmeleistung. Die Angabe kann in Form eines einzigen Werts oder eines Bereichs erfolgen. Einheit kW.
z. Gesamtwärmeleistung (QTOT)[kW] der Anlage: diese wird auch als Potenzial bezeichnet; Summe der Nennwärmeleistungen der im selben Raum oder in direkt miteinander verbundenen Räumen installierten Geräte (siehe Artikel 1 Absatz 3). Einheit: kW.
aa. Maximaler Betriebsdruck: maximaler relativer Druck, bei dem die Rohrleitungen der internen Anlage unter normalen Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb eingesetzt werden können.
ab.	Gasübergabepunkt: Übergabepunkt des gasförmigen Brennstoffs, entsprechend
· dem Hahn unmittelbar nach der Messgruppe;
· in Ermangelung der Messgruppe dem Auslassanschluss des Absperrventils, das den Anlagenabschnitt abgrenzt, der sich im Besitz des Verbrauchers befindet;
· dem Ausgangsanschluss des Druckminderers der Gasphase im Falle der Versorgung aus einem Behälter.
ac.	Brandschutzklappe: Selbstschließvorrichtung, die von einer auf 80 °C eingestellten thermischen Vorrichtung gesteuert wird, zur Unterbrechung des Luftstromes in den Lüftungs- und Heizungsrohren und zur Gewährleistung der Brandabschnittsbildung für die vorgegebene Zeit.
ad.	Belüftung: Zufuhr der zur Verbrennung erforderlichen Luft.
Teil 2	Gemeinsame Bestimmungen
2.1	Aufstellungsorte der Geräte
1. Die Geräte können an folgenden Orten installiert werden:
· im Freien;
· in einem Raum außerhalb des Gebäudes;
· in einem auch zu anderen Zwecken vorgesehenen Gebäude oder in einem Raum, der sich innerhalb der Kubatur des beheizten Gebäudes befindet.
2. Die Geräte müssen in jedem Fall so installiert werden, dass sie gegen Stöße und missbräuchliche Eingriffe geschützt sind.
3. Rund um das Gerät dürfen dazugehörige Rauchgasrohre, Lüftungs- und Heizungsrohre, Wasser-, Gas- und Dampfrohrleitungen und Elektrokabel verlegt werden.
4. Die Wandmontage von Geräten, die für diese Art der Montage vorgesehen sind, ist zulässig.
5. Es ist zulässig, mehrere Stand- oder Wandgeräte, die jeweils für diese Art der Montage vorgesehen sind, neben- oder übereinander anzubringen, sofern alle Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen leicht erreichbar sind. Die verschiedenen Komponenten der Anlage sind so anzuordnen, dass keine Gasansammlungen entstehen können.
6. Die Montagehöhe der Geräte muss in jedem Fall den Zugang zu den Stell-, Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen und die Durchführung der Wartungsarbeiten mithilfe von ortsfesten vertikalen Konstruktionen oder mobilen Steigmitteln gestatten.
7. Geräte, die mit einem Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden, dürfen nur in oberirdischen Aufstellungsräumen installiert werden, deren Fußboden keine Mulden oder Vertiefungen aufweist, damit keine Gasansammlungen entstehen können.
2.1.1	Gemeinsame Bestimmungen für im Freien installierte Geräte
1. Im Freien installierte Geräte müssen für diese Art der Installation gebaut sein.
2. Ein Gerät kann auch dann im Freien installiert werden, wenn es durch einen geeigneten Technikschrank geschützt wird, falls dies der Gerätehersteller auf der Grundlage der von ihm festgelegten Merkmale vorsieht. Diese Technikschränke müssen den Einbau und die Betätigung der vom Gerätehersteller vorgeschriebenen Komponenten des Geräts gestatten, doch dürfen sie nicht so groß sein, dass sich eine Person in sie hineinbegeben kann.
3. Als ein im Freien installiertes Gerät gilt auch ein für diese Installationsart gebautes Gerät, das nur von oben durch ein nicht brennbares Schutzdach geschützt wird, das nur zum Schutz gegen atmosphärische Einflüsse des Geräts oder etwaiger anderer Geräte und Vorrichtungen dient, die für ergänzende oder zusätzliche Anlagenfunktionen vorgesehen sind.
2.1.1.1	Zusätzliche Vorschriften für im Freien installierte Geräte, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden
1. Die Geräte müssen sich in einem von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängigen Abstand „d“ von Hohlräumen, Vertiefungen, Entwässerungskanälen oder Öffnungen, die mit Räumen in Verbindung stehen, die unterhalb des Fußbodens liegen, befinden:
	QTOT
	d

	≤ 116 kW
	≥ 2,5 m

	> 116 kW
	≥ 5 m



2.1.2	Gemeinsame Bestimmungen für in Räumen installierte Geräte
1. Die Abstände zwischen einem beliebigen äußeren Punkt der Geräte und den senkrechten und waagrechten Wänden des Raums sowie die Abstände zwischen den im selben Raum installierten Geräten müssen den Zugang zu den Stell-, Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen sowie die Durchführung der ordentlichen Wartung gestatten.
2. Sofern nicht schon ein Mindestwert für die Höhe des Aufstellungsraums vorgeschrieben ist, muss daher an diesen Stellen eine Mindesthöhe von 2 m gewährleistet sein.
3. Unbeschadet der Prüfungen, die im Falle der in Teil 8 behandelten Geräte des Typs „A“ und der in den Teilen 6 und 7 behandelten Anlagen mit gesteuerten Lüftungsöffnungen durchzuführen sind, müssen die ständigen Lüftungsöffnungen auch den Anforderungen an die Belüftung genügen.
4. Im Falle von Flachdächern müssen die Lüftungsöffnungen im obersten Bereich der Außenwand unter Berücksichtigung der herausragenden tragenden Bauteile eingebaut werden; im Falle von auf der Unterseite vorstehenden Trägern müssen sie beispielsweise im Bereich unmittelbar unterhalb der Träger und keinesfalls unterhalb der oberen Hälfte der Wand angeordnet werden.
2.1.2.1	Zusätzliche Vorschriften für die Aufstellungsräume von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden
1. Die Räume dürfen nur mit oberirdischen Räumen verbunden sein.
2. Die Lüftungsöffnungen sind für mindestens 2/3 ihrer Fläche auf Bodenhöhe mit einer Mindesthöhe von 0,2 m einzubauen. Ständige Lüftungsöffnungen müssen einen von der Gesamtwärmeleistung (Qtot) [kW] der Anlage abhängigen Abstand d [m] zu Hohlräumen, Vertiefungen, Entwässerungskanälen oder Öffnungen haben, die mit Räumen in Verbindung stehen, die unterhalb des Fußbodens liegen:
	QTOT
	d

	≤ 116 kW
	≥ 2 m

	> 116 kW
	≥ 4,5 m



2.2	Risikobewertung
2.2.1	Bestimmungen für Warmlufterzeuger, Dunkelstrahler und Strahlungsbänder
1. Wenn durch die Arbeitsprozesse in den zu beheizenden Räumen oder durch die Menge des dort gelagerten Materials Gase, Dämpfe und/oder Stäube entstehen, die zu Bränden und/oder Explosionen führen könnten, muss die Installation die Erreichung der Ziele gemäß Artikel 2 des Dekrets durch die Risikobewertung in Bezug auf die Bildung explosionsfähiger Atmosphären gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret
Nr. 81 vom 9. April 2008 und nach den in den entsprechenden Anhängen angegebenen Verfahrensweisen als wesentlichem Teil der von dem genannten gesetzesvertretenden Dekret vorgesehenen allgemeineren Bewertung des Brandrisikos garantieren. Ob diese Geräte eingebaut werden dürfen, ist also abhängig von der Bestimmung im Einklang mit den geltenden technischen Normen der Zonen, die im Hinblick auf die Bildung explosionsfähiger Atmosphären aufgrund des Vorhandenseins von Gasen und/oder brennbaren Stäuben als gefährlich einzustufen sind, sowie der Größe der entsprechenden Volumen in der Arbeitsumgebung.
2. Innerhalb der genannten Bereiche dürfen nur im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 85 vom 19. Mai 2016 geeignete Geräte installiert werden.
3. Außerhalb dieser Bereiche dürfen die Gasgeräte in einem angemessenen Sicherheitsabstand von den Außenflächen der Volumen und/oder der Hülle der als gefährlich eingestuften Zonen, in denen mit der Bildung explosionsfähiger Atmosphären zu rechnen ist, installiert werden.
2.2.2	Bestimmungen für Geräte des Typs A mit Heizstrahlern
1. Um zu bestimmen, ob Geräte mit Heizstrahlern an Orten, an denen es zu Menschenansammlungen kommen kann, wie beispielsweise für den Gottesdienst genutzte Orte, installiert werden dürfen, bedarf es einer Risikobewertung, die den in Teil 8 der vorliegenden technischen Vorschriften angegebenen Risikofaktoren Rechnung trägt, auf deren Grundlage die entsprechenden Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen ausgearbeitet werden können, die das Erreichen der Ziele gemäß Artikel 2 des Dekrets garantieren. In jedem Fall müssen die ggf. vom Gasgerätehersteller erteilten Anweisungen, Warnhinweise und Beschränkungen in Bezug auf die Installation, den Betrieb und die Wartung beachtet werden.
2.3	Ergänzende Bestimmungen
2.3.1	Lüftungs- und Heizungsrohre
1. Die Lüftungs- und Heizungsrohre müssen mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt werden. Bei Verwendung von vorisolierten Rohren, bei denen verschiedene Materialien geschichtet werden, von denen mindestens eines zur Isolierung dient, sind die italienische Baustoffklasse 0-1 oder die europäische Baustoffklasse A2-s1,d0 oder B-s3,d0 zulässig. Diese Bedingung gilt als eingehalten, wenn alle Oberflächen des Bauteils beim Gebrauch aus einem nicht brennbaren Material mit einer Dicke von mindestens 0,08 mm ausgeführt und imstande sind, auch auf Dauer das Fortbestehen des Schutzes des inneren Isolierstoffs zu garantieren, der höchstens die Baustoffklasse 1 oder die europäische Baustoffklasse A1 oder A2-s1,d0 aufweisen muss. Die Verbindungsstücke und Anschlussrohre, deren Länge höchstens das Fünffache des Durchmessers des Anschlussstücks selbst betragen darf, können aus Materialien der italienischen Baustoffklasse 0, 0-1, 1-0, 1-1 oder 1 bzw. der europäischen Baustoffklasse A1, A2-s1,d0, B-s2,d0 oder B-s3,d0 ausgeführt sein. Rohre der Baustoffklasse 0 dürfen außen mit Isolierstoffen höchstens der Baustoffklasse 1 oder der europäischen Baustoffklasse B-s2,d0 oder B-s3,d0 verkleidet werden. An den Wand- und Deckendurchführungen muss der Bereich um die Rohre mit Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A2-s1,d0 abgedichtet sein, ohne dass dadurch die Wärmeausdehnung der Leitungen behindert wird.
2. Die Rohre dürfen nicht durch sichere Orte (sofern sie nicht im Freien liegen), Treppenhäuser, Aufzugsschächte und Räume verlaufen, in denen wegen der dort durchgeführten Arbeitsprozesse oder gelagerten Materialien Explosions- und/oder Brandgefahr besteht. Allerdings dürfen die Rohre durch die o. g. Räume verlaufen, wenn die Rohre selbst oder ihre Verkleidung mindestens die Feuerwiderstandsklasse des durchquerten Raums und in jedem Fall nicht unter REI 30/EI 30 aufweisen.
2.3.2	Brandschutzklappen
1. Der Feuerwiderstand aller Brandschutzklappen muss mindestens den höchsten Anforderungen an die durchquerte Wand und an den durch die beheizten Räume gebildeten Brandabschnitt und jedenfalls mindestens EI 30 entsprechen.
2. Wenn die Lüftungs- und Heizungsrohre Bauteile durchqueren, die Brandabschnitte begrenzen, und der Umluftbetrieb vorgesehen ist, muss die Brandschutzklappe von einer Brandmelde- und Alarmanlage betätigt werden, die im beheizten Raum installiert ist. Die Auslösung der Brandschutzklappe muss in jedem Fall die automatische Ausschaltung des Brenners und den Ausstoß der vom Gerät kommenden warmen Luft ins Freie nach sich ziehen.
2.3.3	Interne Gasversorgungsanlage
1. Die interne Anlage (Rohre, Ventile, Anschlussstücke, Hähne, Verbindungsstücke, Sonderstücke) und die verwendeten Materialien müssen den in Artikel 3 Absatz 2 genannten Anforderungen entsprechen.
2. Die Bemessung der Zuleitungen für die gasförmigen Brennstoffe, der Zubehörteile, der Vorrichtungen, der Sonderstücke und der etwaigen Druckminderer, die Teil der internen Anlage sind, muss den ordnungsgemäßen Betrieb der Gasgeräte unter Einhaltung des für jedes Gerät von seinem Hersteller festgelegten Drucks garantieren.
3. Die Dichtigkeitsprüfung muss im Einklang mit den geltenden technischen Normen oder gleichwertigen Spezifikationen durchgeführt werden.
4. Die Messgruppe (nicht Teil der internen Anlage) muss, falls vorgesehen, im Einklang mit den geltenden technischen Normen oder gleichwertigen Spezifikationen installiert werden.
5. Der Weg vom Übergabepunkt zu den Gasgeräten muss möglichst kurz sein und außerhalb und/oder innerhalb des Gebäudes im Einklang mit den geltenden technischen Normen oder gleichwertigen Spezifikationen realisiert werden.
6. Insbesondere sind in den unten angegeben Fällen die folgenden Verlegearten im Innern von Gebäuden zulässig:
· in geeigneten Brandschutzkanälen, falls Gebäude oder Räume durchquert werden, die zu zivilen Zwecken oder für Tätigkeiten genutzt werden, die den Brandschutzkontrollen gemäß Anhang 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 151 vom 1. August 2011 unterliegen;
· in Stahlmantelrohren, falls Räume, die nicht unter dem vorstehenden Punkt aufgeführt sind, ständig belüftete Hausflure und Schächte durchquert werden, sofern der Verlegeweg inspiziert werden kann.
7. In den Aufstellungsräumen der Geräte dürfen die Rohrleitungen in Sicht im Einklang mit den von den geltenden technischen Normen vorgesehenen Modalitäten verlegt werden. Überdies ist die Verlegung in Kanälen oder Mantelrohren im Vorraum oder – falls vorgesehen - in der rauchdichten Schleuse (gemäß der Begriffsbestimmung im Ministerialdekret vom 30.11.83) nicht erforderlich, wenn die Durchquerungen der brandabschnittsbildenden Bauteile abgedichtet sind.
8. Rohre, die waagrechte tragende Bauteile durchqueren, müssen mit einem Mantelrohr in einer Mindesthöhe von 20 mm über dem Boden geschützt werden. Der Zwischenraum zwischen dem Rohr und dem Mantelrohr muss mit einem geeigneten Material versiegelt werden. Die Verwendung von Gips ist verboten.
9. Im Falle von oberirdischen Hausfluren, die sich nicht über Kellergeschossen befinden, dürfen die Rohrleitungen im Boden verlegt werden; dabei sind sie mit einem Mantelrohr mit Entlüftern an den ins Freie mündenden Enden zu schützen.
10. Für Installationen, die zur Versorgung von Räumen oder Gebäuden bestimmt sind, die für industrielle Tätigkeiten dienen, gelten die Bestimmungen des Dekrets des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 16. April 2008.
11. Druckminderer, die nicht Teil der installierten Gasgeräte sind und deren Konformität nicht in der der Gasgeräte eingeschlossen ist, müssen außerhalb der Gebäude installiert werden.
12. Freie Gasanschlüsse müssen mit Gewindeverschlüssen verschlossen werden und dürfen sich nur dann innerhalb der Räume befinden, wenn sie für die Installation von Geräten vorgesehen sind.
13. Außerhalb der Aufstellungsräume der Geräte muss auf jede Gasversorgungsleitung an einer sichtbaren und leicht zu erreichenden Stelle ein handbetätigtes Absperrventil mit Schnellschlussbetätigung durch Drehung um 90° und Anschlag in den Schaltstellungen „ganz offen“ und „ganz geschlossen“ installiert werden. Dieses Ventil kann ggf. auch in den Vorraum, die Schleuse oder den Brandschacht eingebaut werden, sofern es im Notfall leicht von außen zu erreichen ist.
14. Im Falle von oberseitig belüfteten Brandschächten, die in eine Fläche im Freien münden, ist die Verlegung in Mantelrohr nicht erforderlich, sofern es sich um Rohrleitungen aus Metall mit geschweißten oder gelöteten Verbindungen handelt.
2.3.3.1	Mantelrohre
1. Die Mantelrohre müssen
· in Sicht montiert sein;
· aus Stahl gefertigt sein, der eine Mindestdicke von 2 mm und einen Durchmesser aufweist, der um mindestens 2 cm größer als der Durchmesser der Gasleitung ist;
· über mindestens einen Entlüfter nach außen verfügen. Wenn ein Ende des Mantelrohrs in den Innenbereich mündet, muss es mit einem nicht brennbaren Material nach innen abgedichtet werden.
2. Die Rohrleitungen dürfen keine mechanischen Verbindungen innerhalb der Mantelrohre aufweisen.
3. Für die Durchführung durch Außenmauern und -decken dürfen Mantelrohre aus Metall oder schwer entflammbarem Kunststoff verwendet werden.
2.3.3.2	Brandschutzkanäle
1. Die Brandschutzkanäle müssen
· gasdicht sein;
· aus einem Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein;
· denselben Feuerwiderstand aufweisen, den auch die Wände des durchquerten Raums oder Brandabschnitts aufweisen müssen, in jedem Fall aber mindestens REI/EI 30.
2. Die Rohrleitungen dürfen keine mechanischen Verbindungen innerhalb von nicht inspizierbaren Brandschutzkanälen aufweisen. Die Brandschutzkanäle müssen über Öffnungen an beiden Enden ständig nach außen belüftet sein. Die Lüftungsöffnung auf der geringsten Höhe muss mit einem Brandschutzgitter versehen sein; und im Falle eines Gases mit einer Dichte über 0,8 muss sie sich oberhalb der Geländeoberfläche und in einem waagrechten Abstand von mindestens 10 m von anderen auf derselben oder einer geringeren Höhe befindlichen Öffnungen befinden.
2.3.4	Elektrische Anlage
1. Die elektrische Anlage muss fachgerecht im Sinne des Gesetzes Nr. 186 vom 1. März 1968 nach den im Dekret des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung Nr. 37 vom 22. Januar 2008 vorgesehenen Verfahrensweisen ausgeführt werden.
2. Der Hauptschalter der elektrischen Anlage muss an einer leicht erreichbaren, gekennzeichneten Stelle angebracht werden, wo er aus einer gegenüber dem Gasgerät geschützten Position betätigt werden kann. Im Falle der Installation in einem Raum außerhalb des Gebäudes oder in einem eigens hierfür vorgesehenen Raum innerhalb der Kubatur des beheizten Gebäudes muss der Schalter außerhalb dieser Räume angeordnet werden. Die Vorrichtung kann ggf. auch in den Vorraum, die Schleuse oder den Brandschacht eingebaut werden, sofern sie im Notfall leicht von außen zu erreichen ist.
2.3.5	Feuerlöschmittel
1. Für ein Gerät oder für mehrere in ein und demselben Raum installierte Geräte ist mindestens ein tragbarer Feuerlöscher mit einer Nennfüllung von höchstens 6 kg oder 6 l und einem Löschvermögen von mindestens 34A 144B vorzusehen, der am Ausgang des Raums angebracht ist.
2. Wenn garantiert werden muss, dass die Entfernung von jeder Stelle zum nächstgelegenen Feuerlöscher nicht mehr als 15 m beträgt, müssen weitere tragbare Feuerlöscher aufgestellt werden.
3. Die tragbaren Feuerlöscher müssen gekennzeichnet sein und sich für die Arbeitsprozesse oder Materialien eignen, die in den Räumen, wo dies zulässig ist, durchgeführt bzw. gelagert werden, und sie müssen auch für spannungsführende Geräte verwendet werden können.
4. CO2-Feuerlöscher dürfen nur Personen zugänglich sein, die zumindest über die mit ihrer Verwendung verbundenen Risiken unterrichtet sind.
5. Zum Schutz von Kochanlagen gemäß Teil 7 müssen zusätzlich Feuerlöscher der Klasse F gemäß der nachstehenden Tabelle in der Nähe der zu schützenden Kochfläche aufgestellt werden.
	Zu schützende Kochfläche Sc [m2]
zu verstehen als die Bruttogrundrissfläche nur der Bereiche der Kochgeräte, die pflanzliche oder tierische Öle enthalten
	Aufzustellende Feuerlöscher der Klasse F

	Sc ≤ 0,05 m2
	1 Feuerlöscher 5 F

	Sc ≤ 0,11 m2
	1 Feuerlöscher 25 F

	Sc ≤ 0,18 m2
	1 Feuerlöscher 40 F

	Sc ≤ 0,30 m2
	2 Feuerlöscher 25 F

	Sc ≤ 0,33 m2
	1 Feuerlöscher 75 F

	Sc ≤ 0,39 m2
	1 Feuerlöscher 25 F + 1 Feuerlöscher 40 F

	Sc ≤ 0,49 m2
	2 Feuerlöscher 40 F

	Sc ≤ 0,51 m2
	1 Feuerlöscher 5 F + 1 Feuerlöscher 75 F

	Sc ≤ 0,60 m2
	1 Feuerlöscher 25 F + 1 Feuerlöscher 75 F

	Sc ≤ 0,69 m2
	1 Feuerlöscher 40 F + 1 Feuerlöscher 75 F

	Sc ≤ 0,90 m2
	2 Feuerlöscher 75 F



2.3.6	Sicherheitszeichen
1. Die Sicherheitszeichen müssen den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Sie müssen auf die auferlegten Verbote und Beschränkungen hinweisen und die Positionen des externen Hauptabsperrventils und des elektrischen Hauptschalters angeben.
2.3.7.	Stabilität der Komponenten
1. Die Stabilität und Tragfähigkeit der Trag- und Befestigungselemente der Geräte und Komponenten der Anlage muss angemessen sein und durch eine ordnungsgemäße Planung auch auf der Grundlage der vom Hersteller des Geräts und der Anlagenkomponenten vorgesehenen technischen Spezifikationen garantiert werden.
2.3.8	Betrieb und Wartung
1. Es wird auf die Pflicht zur Wartung und Kontrolle der Geräte, Anlagen und Aufstellungsräume gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, den Anweisungen der Hersteller der Produkte, Geräte und Vorrichtungen sowie den Angaben des Planers und/oder Installateurs hingewiesen.
Teil 3	Geräte zur Klimatisierung von Gebäuden und Räumen, Geräte zur zentralen Warmwasser-, Heißwasser- und/oder Dampfbereitung

3.1	Geräte zur Klimatisierung von Gebäuden und Räumen, Geräte zur zentralen Warmwasser-, Heißwasser- und/oder Dampfbereitung, Installation im Freien
3.1.1	Bauliche Merkmale
1. Die Installation angrenzend an eine Wand des beheizten Gebäudes ist zulässig, wenn die nachstehenden Bedingungen sämtlich erfüllt sind:
· die Wand muss mindestens Feuerwiderstandsklasse REI/EI 30 aufweisen;
· die Wand bzw. die Decke im Falle der Installation auf dem Dach muss mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein;
· die Wand darf um das Gerät in einem Bereich von mindestens 0,5 m Breite auf den Seiten und 1 m Höhe über dem Gerät keine Öffnungen aufweisen.
2. Wenn die Wand die o. g. Bedingungen gar nicht oder nur teilweise erfüllt, muss eine der nachstehend aufgeführten ergänzenden Maßnahmen ergriffen werden:
· die Geräte müssen einen Abstand von mindestens 0,6 m von den Wänden des Gebäudes haben;
· es muss ein Bauelement mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 eingefügt werden, das seitlich um mindestens 0,5 m und oben um mindestens 1 m größer als die Projektion nach hinten des Geräts ist (siehe Tafel Nr. 4).
3.2	Geräte zur Klimatisierung von Gebäuden und Räumen, Geräte zur zentralen Warmwasser-, Heißwasser- und/oder Dampfbereitung, Installation in einem Raum außerhalb des Gebäudes
3.2.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Der Raum darf ausschließlich für die Wärmeanlage genutzt werden. Außerdem zulässig sind ggf. Geräte oder Vorrichtungen für ergänzende oder zusätzliche Funktionen dieser Anlage.
3.2.2	Lage
1.	Der Fußboden des Raums darf an seinem tiefsten Punkt nicht mehr als 5 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
3.2.3	Bauliche Merkmale
1. Der Raum muss mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
2. Die Höhe des Aufstellungsraums muss den nachstehenden Mindestmaßen entsprechen, die von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängen:
	QTOT
	Mindesthöhe des Raums

	≤ 116
	≥ 2,00 m

	116 < QTOT ≤ 350
	≥ 2,00 m

	350 < QTOT ≤ 580
	≥ 2,30 m

	> 580
	≥ 2,60



3.2.3.1	Zusätzliche Vorschriften für außenliegende Räume, die an das beheizte Gebäude angrenzen
1. Eine ggf. an die Wand des Gebäudes angrenzende Wand darf keine Öffnungen haben und muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse REI/EI 30 aufweisen.
2. Eine Wand, die sich der Raum und das Gebäude teilen, darf keine Öffnungen haben und muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 aufweisen.
3.2.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen ständige Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist nach folgender Formel zu berechnen:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	
	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	
	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9



3.2.5	Zugang
1. Der Zugang kann von außen erfolgen über
· eine Fläche im Freien;
· eine Straße im Freien (öffentlich oder privat);
· einen Brandschacht mit einer Mindestbreite von 0,9 m.
3.2.5.1	Türen
1. Die Tür des Raums muss
· nach außen zu öffnen sein sowie eine Mindesthöhe von 2 m und eine Mindestbreite von 0,6 m aufweisen. Bei Anlagen mit einer Gesamtwärmeleistung unter 116 kW ist die Drehrichtung der Türen nicht vorgegeben;
· mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
3.3	Geräte zur Klimatisierung von Gebäuden und Räumen, Geräte zur zentralen Warmwasser-, Heißwasser- und/oder Dampfbereitung, Installation in einem eigens dazu bestimmten Raum innerhalb der Kubatur des beheizten Gebäudes
3.3.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Der Raum darf ausschließlich für die Wärmeanlage genutzt werden. Außerdem zulässig sind ggf. Geräte oder Vorrichtungen für ergänzende oder zusätzliche Funktionen dieser Anlage.
3.3.2	Lage
1. Der Fußboden des Raums darf an seinem tiefsten Punkt nicht mehr als 10 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
2. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 10 % des Raumumfangs aufweisen.
3.3.2.1	Vorschriften für Räume mit einer Außenwand mit einer Länge zwischen 10 % und 15 % des Raumumfangs.
1. Der Raum muss mit einer Gaswarnanlage ausgestattet sein, die ein außerhalb des Raums installiertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.
3.3.2.2	Vorschriften für Räume, die unter oder neben öffentlichen Veranstaltungsräumen, Räumen mit einer Personendichte über 0,4 P/m2 oder den zugehörigen Fluchtwegsystemen liegen
1.	Die Außenwand muss sich über eine Länge von mindestens 20 % des Raumumfangs erstrecken und der maximale Betriebsdruck darf höchstens 0,04 bar betragen.
3.3.2.3	Vorschriften für die Installation auf einer Höhe unter -5 m und bis -10 m unter der Bezugsebene
1. Für die ständigen Lüftungsöffnungen und den Zugang müssen ein oder mehrere zweckgebundene Brandschächte genutzt werden.
2. Außerhalb des Raums und in seiner Nähe muss auf die Gasversorgungsleitung ein automatisches Magnetventil vom Typ „stromlos geschlossen“ mit manueller Rückstellung installiert werden, das mit dem Betrieb des Brenners und der Dichtheitskontrollvorrichtung des Abschnitts der internen Anlage zwischen dem Magnetventil selbst und dem Brenner gekoppelt ist
3. Die maximale Betriebsdruck darf höchstens 0,04 bar betragen.
3.3.3	Bauliche Merkmale
1. Die Räume müssen einen Brandabschnitt bilden.
2. Die Bauelemente des Raums müssen die folgenden, von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängigen Anforderungen erfüllen:
	

QTOT
	Tragende Bauteile
	Trennelemente
	Sonstige Bauelemente

	
	Feuerwiderstand
	Brandverhalten
	Feuerwiderstand
	Brandverhalten
	Brandverhalten

	≤ 116 kW
	R ≥ 60
	0 (italienisch) oder
A1 (europäisch)
	REI/EI ≥ 60
	0 (italienisch) oder
A1 (europäisch)
	0 (italienisch) oder
A1 (europäisch)

	> 116 kW
	R ≥ 120
	
	REI/EI ≥ 120
	
	



3. Die Höhe des Aufstellungsraums muss den nachstehenden Mindestmaßen entsprechen, die von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängen:
	
	QTOT
	Mindesthöhe des Raums
	Reduzierte* Mindesthöhe des Raums
	

	
	≤ 116
	≥ 2,00 m
	≥ 2,00 m
	

	
	116 < QTOT ≤ 350
	≥ 2,30 m
	≥ 2,00 m
	

	
	350 < QTOT ≤ 580
	≥ 2,60 m
	≥ 2,30 m
	

	
	> 580
	≥ 2,90 m
	≥ 2,60 m
	

	
	· Eine reduzierte Mindesthöhe des Raums ist zulässig, sofern eine der folgenden Maßnahmen getroffen wird:
· Vergrößerung der Gesamtlüftungsfläche um 100 % der angegebenen Fläche;
· Einbau einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.
	· 



3.3.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen ständige Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 50 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist nach folgender Formel zu berechnen:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9

	Unterirdische Räume des Typs B
	0,0020
	1,0
	1,0



4. Die Gesamtfläche der ständigen Lüftungsöffnungen muss im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte von höchstens 0,8 betrieben werden, 0,3 m2 und im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden, 0,5 m2 betragen.
3.3.4.1	Zusätzliche Vorschriften für Räume, die unter oder neben öffentlichen Veranstaltungsräumen, Räumen mit einer Personendichte über 0,4 P/m2 oder den zugehörigen Fluchtwegsystemen liegen
1. Die Lüftungsfläche muss gegenüber den oben angegebenen Mindestwerten um 50 % vergrößert werden und sich in jedem Fall über mindestens 70 % der Länge der Außenwand, wie oben angegeben, auf einer an jedem Punkt mindestens 0,50 m betragenden Höhe erstrecken.
2. Im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte unter 0,8 betrieben werden, muss sich die Lüftungsöffnung deckenbündig im obersten Teil der Außenwand befinden.
3. Im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden, sind 2/3 der Lüftungsfläche auf Bodenhöhe vorzusehen.
3.3.5	Zugang
1. Der Zugang kann von außen erfolgen über
· eine Fläche im Freien;
· eine Straße im Freien (öffentlich oder privat);
· einen Bogengang;
· einen Brandschacht mit einer Mindestbreite von 0,9 m;
oder von Innen über einen Vorraum eines der folgenden Typen, der derart gestaltet ist, dass die Entstehung von Gasansammlungen verhindert wird:
· Vorraum des Typs 1	für Anlagen mit einer Wärmeleistung von höchstens 116 kW;
· Vorraum des Typs 3	für Anlagen mit einer Wärmeleistung über 116 kW.
2. Etwaige andere Zugangsarten, die in den technischen Vorschriften angegeben werden, die die beheizten betrieblichen Einrichtungen betreffen, haben Vorrang gegenüber den im vorliegenden Dekret vorgesehenen Zugangsarten, wenn sie sicherer sind.
3.3.5.1	Türen
1. Die Türen der Räume und Vorräume müssen
· nach außen zu öffnen sein sowie eine Mindesthöhe von 2 m und eine Mindestbreite von 0,6 m aufweisen. Bei Anlagen mit einer Gesamtwärmeleistung unter 116 kW ist die Drehrichtung der Türen nicht vorgegeben;
· im Falle von Anlagen mit einer Wärmeleistung über 116 kW eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens EI 60 und im Falle von Anlagen mit einer Wärmeleistung unter 116 kW eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens EI 30 aufweisen. Für Zugangstüren, die direkt ins Freie oder auf eine (öffentliche oder private) Straße oder in einen Brandschacht führen, gilt diese Anforderung nicht, sofern sie aus einem Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 bestehen.
3.3.5.2	Weitere Vorschriften für besondere Standorte
1. Der Zugang muss direkt vom Freien oder über einen wenigstens 0,9 m breiten Brandschacht erfolgen, wenn sich die Räume innerhalb der Kubatur von Gebäuden befinden, die auch nur teilweise für öffentliche Veranstaltungen, Kasernen oder Tätigkeiten gemäß den Ziffern 41, 58, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (tertiäre Nutzung), 75 und 77 Kat. C (bei einer Brandschutzhöhe über 54 m) und 78 von Anhang I des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 151 vom 1. August 2011 genutzt werden, oder in denen die Personendichte mehr als 0,4 P/m2 beträgt.
Teil 4	Warmlufterzeuger mit Direktwärmetausch
4.1	Warmlufterzeuger mit Direktwärmetausch, Installation im Freien
4.1.1	Bauliche Merkmale
1. Die Installation angrenzend an eine Wand des beheizten Gebäudes ist zulässig, wenn die nachstehenden Bedingungen sämtlich erfüllt sind:
· die Wand muss mindestens Feuerwiderstandsklasse REI/EI 30 aufweisen;
· die Wand bzw. die Decke im Falle der Installation auf dem Dach muss mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein;
· die Wand darf um das Gerät in einem Bereich von mindestens 0,5 m Breite auf den Seiten und 1 m Höhe über dem Gerät keine Öffnungen aufweisen (siehe Tafel Nr. 4).
2. Wenn die Wand die o. g. Bedingungen gar nicht oder nur teilweise erfüllt (z. B. im Falle von Gewächshäusern, Tragluft- oder pneumatischen Hallen, Zelten) muss eine der nachstehend aufgeführten ergänzenden Maßnahmen ergriffen werden:
· die Geräte müssen einen Abstand von mindestens 0,6 m von den Wänden des Gebäudes haben;
· es muss ein Bauelement mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 eingefügt werden, das seitlich um mindestens 0,5 m und oben um mindestens 1 m größer als die Projektion nach hinten des Geräts ist.
4.1.2	Sonderbestimmungen
1. Wenn der Warmlufterzeuger zur Beheizung von Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden oder eine Personendichte von mehr als 0,4 P/m2 aufweisen, oder von künstlerisch und/oder geschichtlich wertvollen Gebäuden mit Publikumsverkehr dient, müssen auf die Lüftungs- und Heizungsrohre auf Höhe der Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauelemente und in jedem Fall auf Höhe des Eintritts der Lüftungs- und Heizungsrohre in die beheizten Räume Brandschutzklappen installiert werden.
4.2	Warmlufterzeuger mit Direktwärmetausch, Installation in einem Raum außerhalb des Gebäudes
4.2.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Der Raum darf ausschließlich für die Wärmeanlage genutzt werden. Außerdem zulässig sind ggf. Geräte oder Vorrichtungen für ergänzende oder zusätzliche Funktionen dieser Anlage.
4.2.2	Lage
1.	Der Fußboden des Raums darf an seinem tiefsten Punkt nicht mehr als 5 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
4.2.3	Bauliche Merkmale
1. Der Raum muss mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
2. Die Höhe des Aufstellungsraums muss den nachstehenden Mindestmaßen entsprechen, die von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängen:
	
	QTOT
	Mindesthöhe des Raums
	

	
	≤ 116
	≥ 2,00 m
	

	
	116 < QTOT ≤ 350
	≥ 2,00 m
	

	
	350 < QTOT ≤ 580
	≥ 2,30 m
	

	
	580
	≥ 2,60
	



4.2.3.1	Zusätzliche Vorschriften für außenliegende Räume, die an das beheizte Gebäude angrenzen
1. Eine ggf. an die Wand des Gebäudes angrenzende Wand muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse REI/EI 30 aufweisen. Sie darf nur die Öffnungen haben, die für die Durchführung der Lüftungs- und Heizungsrohre benötigt werden.
2. Eine Wand, die sich der Raum und das Gebäude teilen, muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 aufweisen. Sie darf nur die Öffnungen haben, die für die Durchführung der Lüftungs- und Heizungsrohre benötigt werden.
4.2.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen ständige Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist nach folgender Formel zu berechnen:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	
	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	
	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9



4.2.5	Zugang
1. Der Zugang kann von außen erfolgen über
· vom Freien aus;
· eine Straße im Freien (öffentlich oder privat);
· einen Brandschacht mit einer Mindestbreite von 0,9 m.
4.2.5.1	Türen
1. Die Tür des Raums muss
· nach außen zu öffnen sein sowie eine Mindesthöhe von 2 m und eine Mindestbreite von 0,6 m aufweisen. Bei Anlagen mit einer Gesamtwärmeleistung unter 116 kW ist die Drehrichtung der Türen nicht vorgegeben;
· mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
4.2.6	Sonderbestimmungen
1. Wenn der Warmlufterzeuger zur Beheizung von Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden oder eine Personendichte von mehr als 0,4 P/m2 aufweisen, oder von künstlerisch und/oder geschichtlich wertvollen Gebäuden mit Publikumsverkehr dient, müssen auf die Lüftungs- und Heizungsrohre auf Höhe der Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauelemente und in jedem Fall auf Höhe des Eintritts der Lüftungs- und Heizungsrohre in die beheizten Räume Brandschutzklappen installiert werden.
4.3	Warmlufterzeuger mit Direktwärmetausch, Installation in einem eigens dazu bestimmten Raum innerhalb der Kubatur des beheizten Gebäudes
4.3.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Der Raum darf ausschließlich für die Wärmeanlage genutzt werden. Außerdem zulässig sind ggf. Geräte oder Vorrichtungen für ergänzende oder zusätzliche Funktionen dieser Anlage.
4.3.2	Lage
1. Der Fußboden des Raums darf an seinem tiefsten Punkt nicht mehr als 5 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
2. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 10 % des Raumumfangs aufweisen.
4.3.2.1	Vorschriften für Räume mit einer Außenwand mit einer Länge zwischen 10 % und 15 % des Raumumfangs.
1. Der Raum muss mit einer Gaswarnanlage ausgestattet sein, die ein außerhalb des Raums installiertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.
4.3.2.2	Vorschriften für Räume, die unter oder neben öffentlichen Veranstaltungsräumen, Räumen mit einer Personendichte über 0,4 P/m2 oder den zugehörigen Fluchtwegsystemen liegen
1.	Die Außenwand muss sich über eine Länge von mindestens 20 % des Raumumfangs erstrecken und der maximale Betriebsdruck darf höchstens 0,04 bar betragen.
4.3.3	Bauliche Merkmale
1. Die Räume müssen einen Brandabschnitt bilden.
2. Die Bauelemente des Raums müssen die folgenden, von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängigen Anforderungen erfüllen:
	

QTOT
	Tragende Bauteile
	Trennelemente
	Sonstige Bauelemente

	
	Feuerwiderstand
	Brandverhalten
	Feuerwiderstand
	Brandverhalten
	Brandverhalten

	≤ 116 kW
	R ≥ 60
	0 (italienisch) oder
A1 (europäisch)
	REI/EI ≥ 60
	0 (italienisch) oder
A1 (europäisch)
	0 (italienisch) oder
A1 (europäisch)

	> 116 kW
	R ≥ 120
	
	REI/EI ≥ 120
	
	



3. Die Höhe des Aufstellungsraums muss den nachstehenden Mindestmaßen entsprechen:
	
	QTOT
	Mindesthöhe des Raums
	Reduzierte* Mindesthöhe des Raums
	

	
	≤ 116
	≥ 2,00 m
	≥ 2,00 m
	

	
	116 < QTOT ≤ 350
	≥ 2,30 m
	≥ 2,00 m
	

	
	350 < QTOT ≤ 580
	≥ 2,60 m
	≥ 2,30 m
	

	
	> 580
	≥ 2,90 m
	≥ 2,60 m
	

	
	· Eine reduzierte Mindesthöhe des Raums ist zulässig, sofern eine der folgenden Maßnahmen getroffen wird:
· Vergrößerung der Gesamtlüftungsfläche um 100 % der angegebenen Fläche;
· Einbau einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.
	· 



4.3.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen ständige Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 50 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist nach folgender Formel zu berechnen:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9



4. Die Gesamtfläche der ständigen Lüftungsöffnungen muss im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte von höchstens 0,8 betrieben werden, 0,3 m2 und im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden, 0,5 m2 betragen.
4.3.4.1	Zusätzliche Vorschriften für Räume, die unter oder neben öffentlichen Veranstaltungsräumen, Räumen mit einer Personendichte über 0,4 P/m2 oder den zugehörigen Fluchtwegsystemen liegen
1. Die Lüftungsfläche muss gegenüber den oben angegebenen Mindestwerten um 50 % vergrößert werden und sich in jedem Fall über mindestens 70 % der Länge der Außenwand, wie oben angegeben, auf einer an jedem Punkt mindestens 0,50 m betragenden Höhe erstrecken.
2. Im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte unter 0,8 betrieben werden, muss sich die Lüftungsöffnung deckenbündig im obersten Teil der Außenwand befinden. Im Falle von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden, sind 2/3 der Lüftungsfläche auf Bodenhöhe vorzusehen.
4.3.5	Zugang
1. Der Zugang kann von außen erfolgen über
· eine Fläche im Freien;
· eine Straße im Freien (öffentlich oder privat);
· einen Bogengang;
· einen Brandschacht mit einer Mindestbreite von 0,9 m;
oder von Innen über einen Vorraum eines der folgenden Typen, der derart gestaltet ist, dass die Entstehung von Gasansammlungen verhindert wird:
· Vorraum des Typs 1	für Anlagen mit einer Wärmeleistung von höchstens 116 kW;
· Vorraum des Typs 3	für Anlagen mit einer Wärmeleistung über 116 kW.
2. Etwaige andere Zugangsarten, die in den technischen Vorschriften angegeben werden, die die beheizten betrieblichen Einrichtungen betreffen, haben Vorrang gegenüber den im vorliegenden Dekret vorgesehenen Zugangsarten, wenn sie sicherer sind.
4.3.5.1	Türen
1. Die Türen der Räume und Vorräume müssen
· nach außen zu öffnen sein sowie eine Mindesthöhe von 2 m und eine Mindestbreite von 0,6 m aufweisen. Bei Anlagen mit einer Gesamtwärmeleistung unter 116 kW ist die Drehrichtung der Türen nicht vorgegeben;
· im Falle von Anlagen mit einer Wärmeleistung über 116 kW eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens EI 60 und im Falle von Anlagen mit einer Wärmeleistung unter 116 kW eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens EI 30 aufweisen. Für Zugangstüren, die direkt ins Freie oder auf eine (öffentliche oder private) Straße oder in einen Brandschacht führen, gilt diese Anforderung nicht, sofern sie aus einem Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 bestehen.
4.3.5.2	Weitere Vorschriften für besondere Standorte
1. Der Zugang muss direkt vom Freien oder über einen wenigstens 0,9 m breiten Brandschacht erfolgen, wenn sich die Räume innerhalb der Kubatur von Gebäuden befinden, die auch nur teilweise für öffentliche Veranstaltungen, Kasernen oder Tätigkeiten gemäß den Ziffern 41, 58, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (tertiäre Nutzung), 75 und 77 Kat. C (bei einer Brandschutzhöhe über 54 m) und 78 von Anhang I des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 151 vom 1. August 2011 genutzt werden, oder in denen die Personendichte mehr als 0,4 P/m2 beträgt.
4.3.6	Sonderbestimmungen
1.	Auf die Lüftungs- und Heizungsrohre müssen auf Höhe der Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauelemente Brandschutzklappen installiert werden.
4.4	Warmlufterzeuger mit Direktwärmetausch, Installation in den beheizten Räumen
4.4.1	Allgemeine Bestimmungen
1.	Die Installation in unterirdischen Räumen, innerhalb von Sportanlagen, in Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden, und in Räumen mit einer Personendichte über 0,1 P/m2 ist verboten.
4.4.2	Lage
1. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 15 % des Raumumfangs aufweisen.
4.4.3	Bauliche Merkmale
1. Horizontale und/oder vertikale Bauteile, an denen die Geräte ggf. angebracht werden, müssen
· mindestens die Feuerwiderstandsklasse R/REI/EI 30 aufweisen;
· mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
2. Wenn die o. g. Bedingungen gar nicht oder nur teilweise erfüllt sind, muss eine der nachstehend aufgeführten ergänzenden Maßnahmen ergriffen werden:
· die Geräte müssen einen Abstand von mindestens 0,6 m von den Wänden des Gebäudes haben;
· es muss ein Bauelement mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 eingefügt werden, das seitlich um mindestens 0,5 m und oben um mindestens 1 m größer als die Projektion nach hinten des Geräts ist.
4.4.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen ständige Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 50 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist wie folgt zu ermitteln:
S ≥ 0,01 m2	im Falle von Gewächshäusern
S ≥ k · z · Q	in den anderen Fällen
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre
	0,0015
	1,0
	0,9



4.4.5	Sonderbestimmungen
1. Die Geräte dürfen auf dem Boden aufgestellt oder auf einer Höhe unter 2,5 m angebracht werden, wenn sie durch eine ortsfeste Umzäunung aus Metall geschützt werden, die eine Mindesthöhe von 1,5 m und einen Mindestabstand von 0,6 m zu den Geräten hat sowie in jedem Fall so angeordnet ist, dass die Wartungs- und Kontrollarbeiten ausgeführt werden können.
2. Der Abstand der Außenflächen des Warmlufterzeugers und des Abgasrohrs zu gelagerten brennbaren Materialien muss so groß sein, dass keine gefährlichen Temperaturen erreicht werden, und in jedem Fall mindestens 4 m betragen. Im Falle der auf einer Höhe von mindestens 2,5 m über dem Boden angeordneten Geräte darf dieser Abstand auch nur 1,5 m betragen.
3. Im Falle der Installation in Räumen, in denen Unterdruck herrscht, müssen die Geräte vom Typ C oder vom Typ B und mit einem Ventilator im Verbrennungskreislauf ausgestattet sein.
4. Im Falle der Installation in Räumen, in denen durch die Arbeitsprozesse eine beträchtliche Menge brennbarer Stäube entsteht, müssen die Geräte vom Typ C sein.
Teil 5	Strahlungsbänder und Dunkelstrahler
5.1	Strahlungsbänder und Dunkelstrahler, Installation im Freien
5.1.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Die Installation zur Beheizung unterirdischer Räume, von Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden, und von Räumen mit einer Personendichte über 0,4 P/m2 ist verboten.
2. Die Installation in Sportanlagen ist zulässig.
5.1.2	Bauliche Merkmale
1. Die Installation der Geräte angrenzend an eine Wand des beheizten Gebäudes ist zulässig, wenn die nachstehenden Bedingungen sämtlich erfüllt sind:
· die Wand muss mindestens Feuerwiderstandsklasse REI/EI 30 aufweisen;
· die Wand bzw. die Decke im Falle der Installation auf dem Dach muss mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein;
· die Wand darf um das Gerät in einem Bereich von mindestens 0,5 m Breite auf den Seiten und 1 m Höhe über dem Gerät keine Öffnungen aufweisen (siehe Tafel Nr. 4).
2. Wenn die Wand die o. g. Bedingungen gar nicht oder nur teilweise erfüllt (z. B. im Falle von Gewächshäusern, Tragluft- oder pneumatischen Hallen, Zelten) muss eine der nachstehend aufgeführten ergänzenden Maßnahmen ergriffen werden:
· die Geräte müssen einen Abstand von mindestens 0,6 m von den Wänden des Gebäudes haben;
· es muss ein Bauteil mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 eingefügt werden, das seitlich um mindestens 0,5 m und oben um mindestens 1 m größer als die Projektion nach hinten des Geräts ist.
5.1.3	Lüftungsöffnungen (der beheizten Räume)
1. In den folgenden Fällen müssen ständige Lüftungsöffnungen eingebaut werden:
· Räume, die mit Dunkelstrahlern beheizt werden;
· Räume, in denen Strahlungsbänder installiert sind, wenn das Verhältnis zwischen dem Volumen des Raums, in dem die Strahlungsrohre installiert sind, und dem Innenvolumen des Strahlungsrohrkreislaufs kleiner 150 ist.
2. Falls ständige Lüftungsöffnungen erforderlich sind, müssen sie in Außenwände eingebaut werden.
3. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 50 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
4. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist nach folgender Formel zu berechnen:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre
	0,0015
	1,0
	0,9



5.1.4	Sonderbestimmungen
5.1.4.1	Dunkelstrahler
1. In den beheizten Räumen muss der Abstand zwischen der Außenfläche des Dunkelstrahlers und etwaigen gelagerten brennbaren Materialien und dem Boden derart sein, dass keine gefährlichen Temperaturen erreicht werden können; er darf keinesfalls weniger als 4 m betragen. Der Strahlungskreislauf ist so zu installieren, dass auf der Grundlage der spezifischen technischen Anweisungen des Herstellers garantiert ist, dass die Temperatur der vertikalen und horizontalen Bauteile, an denen dieser Kreislauf angebracht ist, 50 °C nicht überschreitet, wobei erforderlichenfalls geeignete Schutzschirme zwischenzufügen sind.
5.1.4.2	Strahlungsbänder
1. Die Strahlungsrohre, deren maximale Oberflächentemperatur den in den einschlägigen geltenden technischen Normen oder gleichwertigen technischen Spezifikationen vorgesehenen Wert nicht überschreiten darf, müssen aus einem hochtemperaturbeständigen Material bestehen und auf der Oberseite und den Seiten mit einer Wärmedämmung versehen sein. Sie müssen dicht sein und ständig unter Unterdruck stehen. Diese Strahlungsrohre sind wesentlicher Bestandteil des Geräts.
2. Beim Einbau der Strahlungsbänder ist ein Mindestabstand von 4 m zwischen der Unterkante ihres Strahlungskreislaufs und dem Fußboden einzuhalten.
3. Der Abstand zwischen der Außenfläche der Strahlungsrohre und etwaigen gelagerten brennbaren Materialien muss derart sein, dass an der Oberfläche dieser Materialien keine gefährlichen Temperaturen erreicht werden können, die zur Entstehung eines Brands und/oder zu Verbrennungsreaktionen führen; er darf keinesfalls weniger als 1,5 m betragen.
4. Die Strahlungsrohre sind so zu installieren, dass auf der Grundlage der spezifischen technischen Anweisungen des Herstellers garantiert ist, dass die Temperatur der vertikalen und horizontalen Bauteile, an denen sie angebracht sind, 50 °C nicht überschreitet, wobei erforderlichenfalls geeignete Schutzschirme zwischenzufügen sind.
5.2	Strahlungsbänder und Dunkelstrahler, Installation in den beheizten Räumen
5.2.1	Allgemeine Bestimmungen
1.	Die Installation in unterirdischen Räumen, innerhalb von Sportanlagen, in Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden, und in Räumen mit einer Personendichte über 0,1 P/m2 ist verboten.
5.2.2	Lage
1. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 15 % des Raumumfangs aufweisen.
5.2.3	Bauliche Merkmale
1. Horizontale und/oder vertikale Bauteile, an denen die Geräte ggf. angebracht werden, müssen
· mindestens die Feuerwiderstandsklasse R/REI/EI 30 aufweisen;
· mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
2. Wenn die o. g. Bedingungen gar nicht oder nur teilweise erfüllt sind, muss eine der nachstehend aufgeführten ergänzenden Maßnahmen ergriffen werden:
· die Geräte müssen einen Abstand von mindestens 0,6 m von den Wänden des Gebäudes haben;
· es muss ein Bauelement mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 eingefügt werden, das seitlich um mindestens 0,5 m und oben um mindestens 1 m größer als die Projektion nach hinten des Geräts ist.
5.2.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen ständige Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 50 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist wie folgt zu ermitteln:
S ≥ 0,01 m2	im Falle von Gewächshäusern
S ≥ k · z · Q	in den anderen Fällen
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre
	0,0015
	1,0
	0,9



5.2.5	Sonderbestimmungen
5.2.5.1	Dunkelstrahler
1. Der Abstand zwischen der Außenfläche des Dunkelstrahlers und etwaigen gelagerten brennbaren Materialien und dem Boden muss derart sein, dass keine gefährlichen Temperaturen erreicht werden können; er darf keinesfalls weniger als 4 m betragen. Der Strahlungskreislauf ist so zu installieren, dass auf der Grundlage der spezifischen technischen Anweisungen des Herstellers garantiert ist, dass die Temperatur der vertikalen und horizontalen Bauteile, an denen dieser Kreislauf angebracht ist, 50 °C nicht überschreitet, wobei erforderlichenfalls geeignete Schutzschirme zwischenzufügen sind.
5.2.5.2	Strahlungsbänder
1. Die Strahlungsrohre, deren maximale Oberflächentemperatur den in den einschlägigen geltenden technischen Normen oder gleichwertigen technischen Spezifikationen vorgesehenen Wert nicht überschreiten darf, müssen aus einem hochtemperaturbeständigen Material bestehen und auf der Oberseite und den Seiten mit einer Wärmedämmung versehen sein. Sie müssen dicht sein und ständig unter Unterdruck stehen. Diese Strahlungsrohre sind wesentlicher Bestandteil des Geräts.
2. Beim Einbau der Strahlungsbänder ist ein Mindestabstand von 4 m zwischen der Unterkante ihres Strahlungskreislaufs und dem Fußboden einzuhalten.
3. Der Abstand zwischen der Außenfläche der Strahlungsrohre und etwaigen gelagerten brennbaren Materialien muss derart sein, dass an der Oberfläche dieser Materialien keine gefährlichen Temperaturen erreicht werden können, die zur Entstehung eines Brands und/oder zu Verbrennungsreaktionen führen; er darf keinesfalls weniger als 1,5 m betragen.
4. Die Strahlungsrohre sind so zu installieren, dass auf der Grundlage der spezifischen technischen Anweisungen des Herstellers garantiert ist, dass die Temperatur der vertikalen und horizontalen Bauteile, an denen sie angebracht sind, 50 °C nicht überschreitet, wobei erforderlichenfalls geeignete Schutzschirme zwischenzufügen sind.
Teil 6	Anlagen zum Backen von Brot und anderen ähnlichen Erzeugnissen (Öfen) sowie für andere handwerkliche Verarbeitungsbetriebe, zur Wäschereinigung und zur Sterilisation

6.1	Anlagen zum Backen von Brot und anderen ähnlichen Erzeugnissen (Öfen) sowie für andere handwerkliche Verarbeitungsbetriebe, zur Wäschereinigung und zur Sterilisation, Installation in den versorgten Räumen
6.1.1	Allgemeine Bestimmungen
1.	Die Geräte müssen in eigens für sie vorgesehene Räume oder in die Räume, in denen die Arbeitsprozesse durchgeführt werden, eingebaut werden.
6.1.2	Lage
1. Der Fußboden der Räume darf am tiefsten Punkt nicht mehr als 5 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
2. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 15 % des Raumumfangs aufweisen.
6.1.3	Bauliche Merkmale
1. Die Räume müssen einen Brandabschnitt bilden.
2. Die Bauelemente des Raums müssen die folgenden, von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängigen Anforderungen erfüllen:
	
	
QTOT
	Feuerwiderstand Tragende Bauteile
	Feuerwiderstand Trennelemente
	

	
	≤ 116 kW
	R ≥ 30
	REI/EI ≥ 30
	

	
	> 116 kW
	R ≥ 60
	REI/EI ≥ 60
	



6.1.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 20 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist wie folgt zu ermitteln:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	
	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	
	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9



6.1.5	Zugang
1. Der Zugang kann erfolgen:
· direkt von außen durch eine Tür mit einer Mindestbreite von 0,9 m, die aus einem Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 besteht;
· und/oder von angrenzenden Räumen, die zur betrieblichen Einrichtung gehören, durch Türen mit einer Mindestbreite von 0,9 m und mindestens der Feuerwiderstandsklasse EI 30, die mit einer Selbstschließvorrichtung ausgestattet sind, die im nicht angesteuerten Zustand auf geöffnet sein kann, sofern sie mit einer Brandmelde- und/oder Gaswarnanlage gekoppelt ist.
2. Etwaige andere Zugangsarten, die in den technischen Vorschriften angegeben werden, die die versorgte betriebliche Einrichtung betreffen, haben Vorrang gegenüber den im vorliegenden Dekret vorgesehenen Zugangsarten, wenn sie sicherer sind.
6.1.6	Sonderbestimmungen
1. Wenn die Lüftung mithilfe von gesteuerten Lüftungsöffnungen erfolgt, muss die Meldeanlage auch ein auf die interne Anlage installiertes automatisches Magnetventil mit manueller Rückstellung außerhalb des Aufstellungsraums steuern sowie die optischen und akustischen Signalgeber aktivieren.
Teil 7	Anlagen zum Kochen von Lebensmitteln (Küchen) und Geschirrspülen, auch im Rahmen der gewerblichen Gemeinschaftsverpflegung und ähnlicher Bereiche.
7.1	Anlagen zum Kochen von Lebensmitteln (Küchen) und Geschirrspülen, auch im Rahmen der gewerblichen Gemeinschaftsverpflegung und ähnlicher Bereiche, Installation in einem Raum außerhalb des Gebäudes
7.1.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Der Raum darf ausschließlich für die Wärmeanlagen genutzt werden. Außerdem zulässig sind ggf. Geräte oder Vorrichtungen für ergänzende oder zusätzliche Funktionen dieser Anlage.
2. Zulässig sind ferner Dienste, die mit dem Küchenraum zusammenhängen (z. B. Geschirrspülen, Speisekammer, Umkleideräume usw.), auch in direkt anschließenden Räumen.
7.1.2	Lage
1.	Der Fußboden der Räume darf am tiefsten Punkt nicht mehr als 5 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
7.1.3	Bauliche Merkmale
1.	Der Raum muss mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder mindestens der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
7.1.3.1	Zusätzliche Vorschriften für außenliegende Räume, die an das beheizte Gebäude angrenzen
1. Eine ggf. an die Wand des Gebäudes angrenzende Wand darf keine Öffnungen haben und muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse REI/EI 30 aufweisen.
2. Eine Wand, die sich der Raum und das Gebäude teilen, darf keine Öffnungen haben und muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 aufweisen.
7.1.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der Lüftungsöffnungen ist nach folgender Formel zu berechnen:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9



7.1.5	Zugang
1.	Der Zugang muss direkt von außen durch eine Tür mit einer Mindestbreite von 0,9 m erfolgen, die aus einem Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 besteht.
7.1.6	Sonderbestimmungen
1. Wenn die Lüftung mithilfe von gesteuerten Lüftungsöffnungen erfolgt, muss die Meldeanlage auch ein auf die interne Anlage installiertes automatisches Magnetventil mit manueller Rückstellung außerhalb des Aufstellungsraums steuern sowie die optischen und akustischen Signalgeber aktivieren.
7.2	Anlagen zum Kochen von Lebensmitteln (Küchen) und Geschirrspülen, auch im Rahmen der gewerblichen Gemeinschaftsverpflegung und ähnlicher Bereiche, Installation in einem eigens dazu bestimmten Raum innerhalb der Kubatur des versorgten Gebäudes
7.2.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Der Raum darf ausschließlich für die Wärmeanlagen genutzt werden. Außerdem zulässig sind ggf. Geräte oder Vorrichtungen für ergänzende oder zusätzliche Funktionen dieser Anlage.
2. Zulässig sind ferner Dienste, die mit dem Küchenraum zusammenhängen (z. B. Geschirrspülen, Speisekammer, Umkleideräume usw.), auch in direkt anschließenden Räumen.
7.2.2	Lage
1. Der Fußboden der Räume darf am tiefsten Punkt nicht mehr als 5 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
2. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 15 % des Raumumfangs aufweisen.
7.2.3	Bauliche Merkmale
1. Die Räume müssen einen Brandabschnitt bilden.
2. Die Bauelemente des Raums müssen die folgenden, von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängigen Anforderungen erfüllen:
	
	
QTOT
	Feuerwiderstand Tragende Bauteile
	Feuerwiderstand Trennelemente
	

	
	≤ 116 kW
	R ≥ 60
	REI/EI ≥ 60
	

	
	> 116 kW
	R ≥ 120
	REI/EI ≥ 120
	



7.2.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 20 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist wie folgt zu ermitteln:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9



7.2.5	Zugang
1. Der Zugang kann erfolgen:
· direkt von außen durch eine Tür mit einer Mindestbreite von 0,9 m, die aus einem Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 besteht;
· und/oder vom Speisesaal durch eine oder mehrere Türen mit einer Mindestbreite von 0,9 m und mindestens der Feuerwiderstandsklasse EI 60 bei Wärmeleistungen über 116 kW und EI 30 in den anderen Fällen, die mit einer Selbstschließvorrichtung ausgestattet sind, die im nicht angesteuerten Zustand auch geöffnet sein kann, sofern sie mit einer Brandmelde- und/oder Gaswarnanlage gekoppelt ist.
7.2.6	Verbindungen
1. Die Verbindung zum Speisesaal ist unter den für den Zugang zu diesem Raum auferlegten Bedingungen zulässig.
2. Zulässig ist überdies die Verbindung zwischen der Küche und anderen Räumen außer dem Speisesaal, die zu der von der Anlage versorgten betrieblichen Einrichtung gehören, über
· einen Vorraum des Typs 1	für Anlagen mit QTOT ≤ 116 kW;
· einen Vorraum des Typs 2	für Anlagen mit QTOT > 116 kW;
· einen Vorraum des Typs 3	im Falle von Verbindungen zu Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden.
Im Fall von Geräten, die mit Gas mit einer Dichte von höchstens 0,8 betrieben werden, sind im Vorraum des Typs 3 gesteuerte Lüftungsöffnungen zulässig.
3. Etwaige andere Verbindungsarten, die in den technischen Vorschriften angegeben werden, die die beheizten betrieblichen Einrichtungen betreffen, haben Vorrang gegenüber den im vorliegenden Dekret vorgesehenen Zugangsarten, wenn sie sicherer sind.
7.2.6.1	Zusätzliche Vorschriften für Geräte, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden
1. Die Verbindung zu Kasernen, Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden, Räumen, in denen die Personendichte mehr als 0,4 P/m2 beträgt, und Tätigkeiten gemäß den Ziffern 41, 58, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (tertiäre Nutzung), 75 und 77 Kat. C (bei einer Brandschutzhöhe über 54 m) und 78 von Anhang I des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 151 vom 1. August 2011 darf ungeachtet der Wärmeleistung ausschließlich über einen Vorraum des Typs 3 hergestellt werden.
7.2.7	Sonderbestimmungen
1. Wenn die Lüftung mithilfe von gesteuerten Lüftungsöffnungen erfolgt, muss die Meldeanlage auch ein auf die interne Anlage installiertes automatisches Magnetventil mit manueller Rückstellung außerhalb des Aufstellungsraums steuern sowie die optischen und akustischen Signalgeber aktivieren.
7.3	Anlagen zum Kochen von Lebensmitteln (Küchen) und Geschirrspülen, auch im Rahmen der gewerblichen Gemeinschaftsverpflegung und ähnlicher Bereiche, Installation im Speisesaal
7.3.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Im Speisesaal dürfen Wärmeerzeugungsgeräte installiert werden, sofern dies nicht im Widerspruch zu den für die versorgten betrieblichen Einrichtungen geltenden spezifischen technischen Vorschriften steht.
7.3.2	Lage
1. Der Fußboden der Räume darf am tiefsten Punkt nicht mehr als 5 m unterhalb der Bezugsebene liegen.
2. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 15 % des Raumumfangs aufweisen.
7.3.3	Bauliche Merkmale
1. Die Räume müssen einen Brandabschnitt bilden.
2. Die Bauelemente des Raums müssen die folgenden, von der Gesamtwärmeleistung QTOT der Anlage abhängigen Anforderungen erfüllen:
	
QTOT
	Feuerwiderstand Tragende Bauteile
	Feuerwiderstand Trennelemente

	≤ 116 kW
	R ≥ 60
	REI/EI ≥ 60

	> 116 kW
	R ≥ 120
	REI/EI ≥ 120



3. Zwischen dem Küchenbereich und dem Essbereich ist ein vertikales Trennelement vorzusehen, das von der Decke bis zu einer Höhe von 2,2 m über dem Boden reicht und die horizontale Ausbreitung von Rauchgasen und warmen Gasen im Raum verhindert. Das Trennelement muss aus Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 bestehen und, insbesondere an der Verankerung, eine angemessene mechanische Festigkeit aufweisen.
4. Außerdem müssen die Dunstabzugshauben oder ähnlichen Geräte aus Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 bestehen sowie über Fettfilter und Vorrichtungen zum Auffangen des Kondenswassers verfügen.
7.3.4	Lüftungsöffnungen
1. Die Räume müssen Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 20 % der Grundrissfläche des Raums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen ist wie folgt zu ermitteln:
S ≥ k · z · Q
wobei gilt:
Q	Gesamtwärmeleistung in kW;
k	Parameter, der von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängt; er kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden;
z	von der Lage der Heizzentrale zur Bezugsebene abhängiger Parameter, mit dem dem Vorhandensein einer Gaswarnanlage Rechnung getragen wird, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert. Der Wert kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
	Lage des Raums
	k
	z
Standard	Bei Vorhandensein einer Gaswarnanlage, die ein außerhalb des Raums positioniertes Magnetventil mit manueller Rückstellung sowie optische und akustische Signalgeber steuert.

	Oberirdische Räume
	0,0010
	1,0
	0,8

	Räume im Tiefparterre oder unterirdische Räume des Typs A
	0,0015
	1,0
	0,9



4. Des Weiteren gilt:
· die verwendeten Geräte müssen mit einer Absauganlage (z. B. Dunstabzugshaube mit Sauglüfter) gekoppelt sein;
· im Küchenbereich muss während des Betriebs ein ständiger Unterdruck gegenüber dem Essbereich herrschen; hierzu ist eine Absauganlage zu installieren, mit der ein Luftvolumen von 1 m3/h pro kW Leistungsaufnahme der an sie gekoppelten Geräte angesaugt werden kann.
7.3.5	Zugang
1. Der Zugang kann erfolgen:
· direkt von außen durch eine Tür mit einer Mindestbreite von 0,9 m, die aus einem Material der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 besteht;
· und/oder vom Essbereich.
7.3.6	Verbindungen
1. Zulässig ist ferner die Verbindung zwischen dem Raum und anderen Räumen, die zu der von der Anlage versorgten betrieblichen Einrichtung gehören, über eine oder mehrere Türen EI 30 mit Selbstschließvorrichtung.
2. Etwaige andere Verbindungsarten, die in den technischen Vorschriften angegeben werden, die die versorgten betrieblichen Einrichtungen betreffen, haben Vorrang gegenüber den im vorliegenden Dekret vorgesehenen Zugangsarten, wenn sie sicherer sind.
7.3.6.1	Zusätzliche Vorschriften für Geräte, die mit Gas mit einer Dichte über 0,8 betrieben werden
1. Die Verbindung zu Kasernen, Räumen, die für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden, Räumen, in denen die Personendichte mehr als 0,4 P/m2 beträgt, und Tätigkeiten gemäß den Ziffern 41, 58, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (tertiäre Nutzung), 75 und 77 Kat. C (bei einer Brandschutzhöhe über 54 m) und 78 von Anhang I des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 151 vom 1. August 2011 darf ungeachtet der Wärmeleistung ausschließlich über einen Vorraum des Typs 3 hergestellt werden.
7.3.7	Sonderbestimmungen
1. Der Raum muss entsprechend der vorgesehenen Personendichte über Verkehrswege und Ausgänge verfügen, die im Notfall die schnelle und sichere Evakuierung der anwesenden Personen ermöglichen.
2. Die Gasversorgung der Geräte muss – durch ein Magnetventil auf der Gasversorgungsleitung – direkt mit der Absauganlage gekoppelt sein und unterbrochen werden, wenn der Volumenstrom der Absauganlage unter den vorgeschriebenen Wert sinkt und wenn eine in der Küche installierte Gaswarnanlage anspricht. Die Gasversorgung der Geräte darf dann nur von Hand wiederhergestellt werden können.
3. Wenn die Lüftung mithilfe von gesteuerten Lüftungsöffnungen erfolgt, muss die Meldeanlage auch ein auf die interne Anlage installiertes automatisches Magnetventil mit manueller Rückstellung außerhalb des Aufstellungsraums sowie die optischen und akustischen Signalgeber steuern.
Teil 8	Heizgeräte des Typs „A“ mit Heizstrahlern
8.1	Heizgeräte des Typs „A“ mit Heizstrahlern, Installation in den beheizten Räumen
8.1.1	Allgemeine Bestimmungen
1. Nicht zulässig ist die Installation
· in Räumen, die für Unterhaltungszwecke und öffentliche Veranstaltungen genutzt werden;
· in öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten, die für Tätigkeiten gemäß den Ziffern 41, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 und 79 von Anhang I des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 151 vom 1. August 2011 bestimmt sind;
· in unterirdischen Räumen und in Räumen im Tiefparterre;
· in Räumen, in denen Unterdruck herrscht;
· in Räumen, in denen durch die dort durchgeführten Arbeitsprozesse oder durch die Menge des dort gelagerten Materials Gase, Dämpfe und/oder Stäube entstehen, die zu Bränden und/oder Explosionen führen könnten.
2. Für die Installation dieser Geräte in Räumlichkeiten, an denen es zu Menschenansammlungen kommen kann, wie beispielsweise für den Gottesdienst genutzte Orte, bedarf es einer spezifischen Risikobewertung, die den nachstehend dargelegten Risiken und Bedingungen Rechnung tragen muss.
8.1.2	Lage
1. Zulässig ist die Installation (an der Wand oder hängend) gemäß den geltenden technischen Produktnormen. Die Trag- und Befestigungselemente müssen eine angemessene Stabilität und Tragfähigkeit aufweisen.
2. Der Raum muss eine Außenwand mit einer Mindestlänge nicht unter 15 % des Raumumfangs aufweisen.
8.1.3	Bauliche Merkmale
1. Horizontale und/oder vertikale Bauteile, an denen die Geräte ggf. angebracht werden, müssen
· mindestens die Feuerwiderstandsklasse R/REI/EI 30 aufweisen;
· mit Materialien der italienischen Baustoffklasse 0 oder der europäischen Baustoffklasse A1 ausgeführt sein.
2. Wenn die o. g. Bedingungen gar nicht oder nur teilweise erfüllt sind, muss eine der nachstehend aufgeführten ergänzenden Maßnahmen ergriffen werden:
· die Geräte müssen einen Abstand von mindestens 0,6 m von den Wänden des Gebäudes haben;
· es muss ein Bauelement mit mindestens der Feuerwiderstandsklasse REI/EI 120 eingefügt werden, das seitlich um mindestens 0,5 m und oben um mindestens 1 m größer als die Projektion nach hinten des Geräts ist.
3. Um das Risiko durch Wärmestrahlung auf brennbare Materialien (Holzteile, Gardinen, Drapierungen usw.) zu verringern, sind angemessene Abstände und Abschirmungen zwischen den Heizstrahlen und diesen Materialien vorzusehen. Diese vom Planer der Wärmeanlage zu bestimmenden Lösungen müssen es gestatten, den Wärmestrom auf mit den einzelnen Materialien verträgliche Werte zu begrenzen.
8.1.4	Lüftungsöffnungen
1. Die beheizten Räume müssen ständige Lüftungsöffnungen in Außenwänden aufweisen.
2. Für die Zwecke des Einbaus der ständigen Lüftungsöffnungen gilt das Dach als Außenwand, wenn es an eine Fläche im Freien angrenzt und seine Fläche mindestens 50 % der Grundrissfläche des Aufstellungsraums beträgt.
3. Die mindest erforderliche Gesamtfläche S [m2] der ständigen Lüftungsöffnungen darf nicht kleiner sein als:
S ≥ 0,01 m2

4. Für die Zwecke der angemessenen Lüftung der Aufstellungsräume und der Eignungsprüfung gemäß den Anforderungen in den geltenden einschlägigen technischen Normen ist eine Risikobewertung hinsichtlich der in die Umgebung eingeleiteten Abgase (Kohlenstoffmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxid) durchzuführen.
5. Besondere Beachtung ist hierbei den Projektdaten in Bezug auf die Einschaltdauer der Geräte und ihre Variabilität in Abhängigkeit von der Dauer der Tätigkeiten und der Außentemperatur zu schenken. Es ist sicherzustellen, dass vor der auch nur teilweisen Einschaltung der Wärmeanlage zur Beheizung der Räume stets geprüft wird, ob die Vorschriften der geltenden technischen Normen und der ggf. vom Planer vorgesehenen technischen Spezifikationen eingehalten werden; dies gilt insbesondere in Bezug auf
· das tatsächliche Vorhanden der sowohl zur Abführung der Abluft als auch zum ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte erforderlichen Öffnungen;
· die tatsächliche Einschaltung der Lüftungsanlage, falls vorgesehen.
6. Wenn eine Lüftungsanlage genutzt wird, muss die Gasversorgung der Geräte direkt mit dieser Anlage gekoppelt sein, sodass sie automatisch unterbrochen wird, wenn der Volumenstrom der Lüftungsanlage unter den vorgeschriebenen Wert sinkt; die Gasversorgung der Geräte darf dann nur von Hand wiederhergestellt werden können.
8.1.5	Verbindungen
1. Die Risikobewertung zum Zweck der Lüftung der Räume (hinsichtlich der eingeleiteten Abgase oder von Gasleckagen) und die entsprechenden Eignungsprüfungen müssen sich auch auf etwaige Räume erstrecken, die in direkter oder funktionaler Verbindung mit den von der Wärmeanlage beheizten Räumen stehen.
8.1.6	Sonderbestimmungen
1. Bei der Bewertung des Risikos durch Gasleitungen in den Räumen müssen zumindest die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:
· Bestimmung der Stellen, an denen Gasleckagen auftreten können (Ventildichtungen, Verbindungsstücke und Anschlussstücke der Rohrleitungen usw.);
· Bestimmung der Austrittsmenge;
· Bestimmung der wirksamen Zündquellen;
· Bewertung der Bereiche mit Explosionsrisiko.
2. Um das Risiko auf ein als annehmbar angesehenes Maß zu begrenzen, können Ausgleichsmaßnahmen bei der internen Gasversorgungsanlage oder andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, wie beispielsweise Melde- und Alarmanlagen, automatische Absperrventile, Druckschalter, regelmäßige Dichtigkeitsprüfungen usw., wobei in jedem Fall vor allem darauf zu achten ist, dass die Gasleitungen möglichst außerhalb des Gebäudes verlaufen.
3. Zwischen den Heizstrahlern und dem Fußboden ist ein Mindestabstand von 4 m einzuhalten.
4. Der Abstand zwischen den Heizstrahlern und etwaigen gelagerten brennbaren Materialien muss derart sein, dass an der Oberfläche dieser Materialien keine gefährlichen Temperaturen erreicht werden können, die zur Entstehung eines Brands und/oder zu Verbrennungsreaktionen führen; er darf keinesfalls weniger als 1,5 m betragen.
Tafel 1 - Oberirdischer Raum







Lüftungsöffnung





Bezugsebene

	Apertura di aerazione
	Lüftungsöffnung

	Piano di riferimento
	Bezugsebene



Tafel 2 a – Unterirdischer Raum


GEBÄUDE
Bezugsebene
Lüftungsöffnung



H


B

H > 1 m (Ref. Punkt 1.8 Ministerialdekret vom 30.11.1983) B > 0,6 m

	Apertura di aerazione
	Lüftungsöffnung

	Piano di riferimento
	Bezugsebene

	H > 1 m (rif. P.to 1.8 DM 30/11/1983) L > 0,6 m
	H > 1 m (Ref. Punkt 1.8 Ministerialdekret vom 30.11.1983) B > 0,6 m

	EDIFICIO
	GEBÄUDE



Tafel 2 b – Unterirdischer Raum




GEBÄUDE
Bezugsebene
Lüftungsöffnung










B > 0,9 m
(Zugangsschacht)


B

	EDIFICIO
	GEBÄUDE

	Apertura di aerazione
	Lüftungsöffnung

	Piano di riferimento
	Bezugsebene

	L > 0,9 m
(intercapedine di accesso)
	B > 0,9 m
(Zugangsschacht)



Tafel 2 c – Unterirdischer Raum

GEBÄUDE
Lüftungsöffnung
H < 0,6 m
Bezugsebene

	EDIFICIO
	GEBÄUDE

	Apertura di aerazione
	Lüftungsöffnung

	Piano di riferimento
	Bezugsebene



Tafel 3 - Raum im Tiefparterre

GEBÄUDE

Lüftungsöffnung
H > 0,6 m
Bezugsebene

	EDIFICIO
	GEBÄUDE

	Apertura di aerazione
	Lüftungsöffnung

	Piano di riferimento
	Bezugsebene



Tafel 4 - Installation im Freien, angrenzend an eine Wand
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Bereich des Gebäudes ohne Öffnungen
> 1 m
> 0,5 m
> 0,5 m
Bezugsebene

	Zona dell’edificio priva di aperture
	Bereich des Gebäudes ohne Öffnungen

	Dimensioni minime setto di separazione
	Mindestmaße der Trennwand

	Piano di riferimento
	Bezugsebene



Anhang 2
(Artikel 3 Absatz 3)

Nicht erschöpfende Liste der von den Normungseinrichtungen erlassenen technischen Spezifikationen zur Kennzeichnung der gebräuchlichsten und wichtigsten Ausgestaltungen, die den technischen Stand darstellen.
Die vorliegende Liste wird regelmäßig von der Zentraldirektion für die Vorbeugung und die technische Sicherheit des Referats für Feuerwehrwesen, Rettungswesen und Katastrophenschutz nach Ankündigung auf der offiziellen Website aktualisiert.
	Technische Norm
	Titel

	UNI EN 437:2019
	Prüfgase - Prüfdrücke - Gerätekategorien

	UNI 7129:2015
	Gasanlagen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, die vom Verteilungsnetz gespeist werden - Planung, Installation und Inbetriebnahme

	UNI 11528:2014
	Gasanlagen mit Wärmeleistungen über 35 kW - Planung, Installation und Inbetriebnahme

	UNI 8723:2017
	Gasanlagen für die gewerbliche Gemeinschaftsverpflegung und dergleichen - Planung, Installation und Inbetriebnahme

	CEI EN 60079-10-1:2016
	Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 10-1: Einteilung der Bereiche - Gasexplosionsgefährdete Bereiche

	CEI EN 60079-10-2:2016
	Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 10-2: Einteilung der Bereiche - Staubexplosionsgefährdete Bereiche

	CEI EN 61241-14:2011
(CEI 31-67; Ab)
	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub - Teil 14: Auswahl und Errichten

	CEI EN 60079-17:2015
(CEI 31-34)
	Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche. Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in gasexplosionsgefährdeten Bereichen (ausgenommen Grubenbaue)

	CEI EN 61241-17:2006-05
(CEI 31-68)
	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub. Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ausgenommen Grubenbaue)

	CEI EN 60079-19:2012 /A1:2016 (CEI 31-83;V1)
	Explosionsgefährdete Bereiche. Teil 19: Gerätereparatur, Überholung und Regenerierung

	UNI EN 1127-1:2011
	Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik

	UNI EN 419-1:2009
	Hellstrahler mit einem Brenner ohne Gebläse für gewerbliche und industrielle Anwendung - Teil 1: Sicherheit

	UNI EN 13410:2003
	Heizungsanlagen mit Gas-Infrarotstrahlern - Be- und Entlüftung von gewerblich und industriell genutzten Gebäuden

	UNI 9036:2015
	Messgruppen - Installationsvorschriften

	EN 17175:2019
	Gasbefeuerte Strahlungsheizstreifen und Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Sicherheit und Energieeffizienz

	EN 416:2019
	Gasbefeuerte Dunkelstrahler und Dunkelstrahlersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Sicherheit und Energieeffizienz

	EN 419:2019
	Gasbefeuerte Hellstrahlerheizgeräte für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Sicherheit und Energieeffizienz

	EN 17082
	Häusliche und nicht-häusliche gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zur Raumbeheizung, deren Nennwärmebelastung 300 kW nicht übersteigt
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